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Allgemeine Chronik

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Der Ständerat befasste sich mit dem vom Nationalrat 1997 verabschiedeten
Bundesbeschluss zur Förderung des Risikokapitals. Durch steuerliche Anreize sollte
die Gründung von Risikokapitalgesellschaften stimuliert werden. Im Unterschied zum
Beschluss des Nationalrates schlug die WAK des Ständerates ein neues Steuerkonzept
vor, das steuerliche Anreize nur für Risikogesellschaften selbst, nicht aber für
Investoren vorsah. Dies begründete Kommissionssprecher Brändli (svp, GR) einerseits
mit der mittlerweile veränderten Situation auf dem Finanzmarkt, wo die Finanzierung
von Risikokapitalgesellschaften nicht mehr das Hauptproblem darstelle, andererseits
damit, dass die durch Erleichterungen bei der direkten Bundessteuer für Kapitalgeber
verursachten Steuerausfälle nicht mit den Gesprächen am «runden» Tisch vereinbar
seien. Statt dessen sollte ein innovationsfreundliches Klima insbesondere auch im
Bereich des geistigen Eigentums geschaffen werden. In einem Punkt folgte die
Kommission den vom Nationalrat beschlossenen Steuererleichterungen, nämlich bei
der Befreiung der Risikokapitalgesellschaften von der eidgenössischen
Emissionsabgabe. Der Ständerat stimmte diesem Bundesbeschluss mit 33 zu 0 Stimmen
zu. Gleichzeitig schrieb er die Motion Forster (fdp, SG) (Mo. 96.3651), die
Steuerbegünstigungen für Venture-capital-Beteilungsgesellschaften verlangte, teilweise
ab, weil sie auf Grund der gefällten Beschlüsse obsolet geworden ist. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.12.1998
URS BEER

Das Bundesgerichtsurteil über den degressiven Steuersatz des Kantons Obwalden
führte im Nationalrat zur Einreichung von zahlreichen Interpellationen und Motionen
zur Thematik des Steuerwettbewerbes. Während die FDP-Fraktion den
Steuerföderalismus und den Steuerwettbewerb fördern wollte und vom Bundesrat
verlangte, diesen auch in der Aussenpolitik offensiv zu vertreten, setzte sich die
sozialdemokratische Fraktion dafür ein, dass der aus ihrer Sicht zunehmend aggressive
und schädliche Steuerwettbewerb auf ein sozial verträgliches Ausmass eingedämmt
wird.Dabei waren die Anliegen der ersteren erfolgreicher und wurden im Gegensatz zu
der Motion der SP (Mo. 07.3107) angenommen. Auch die Kantone hatten sich zu diesem
Thema beraten und wollen mit einer Kontrollkommission für einen fairen
Steuerwettbewerb sorgen. Für zusätzliche Aufregung in diesem Bereich sorgte die EU-
Kommission, welche ihre Drohung wahrmachte und von der Schweiz die Abschaffung
bestimmter kantonaler Steuerpraktiken verlangte. Dies, weil aus Sicht der EU eine
Vielzahl von Schweizer Kantonen über Steuergesetze verfügen, die nicht mit der
ordnungsgemässen Anwendung des 1972 zwischen der EU und der Schweiz
abgeschlossenen Freihandelsabkommens vereinbar sind. 2

MOTION
DATUM: 01.10.2007
LINDA ROHRER

Indirekte Steuern

Anfang Juni stimmte der EU-Ministerrat dem Staatsvertragsentwurf zwischen der
Schweiz und der EU betreffend die Zinsbesteuerung zu. Das Abkommen basiert auf
dem Grundsatz, dass die Schweiz zugunsten der EU-Staaten einen Steuerrückbehalt von
bis zu 35% erhebt (zunächst 15%, dann 20% und ab 2011 35%) und zu drei Vierteln an
die EU-Staaten zurückführt. Damit stellt die Schweiz einerseits sicher, dass die EU-
Richtlinie über die Zinsbesteuerung nicht über die Schweiz umgangen werden kann,
d.h. dass Zinserträge von EU-Bürgern in der Schweiz effizient besteuert werden.
Andererseits bleiben die Schweizer Rechtsordnung und das Bankgeheimnis gewahrt.
Zwischen der Schweiz und den Mitgliedstaaten der EU wird mit der Anwendung des
Abkommens die Quellensteuer auf Zahlungen von Dividenden, Zinsen und
Lizenzgebühren unter verbundenen Unternehmen abgeschafft und zwar unter
Bedingungen, die grundsätzlich auch EU-intern gelten. Die Schweiz erklärte sich zum
Vertragsabschluss bereit, sobald auch in den anderen Dossiers der Bilateralen II die
noch bestehenden Probleme ausgeräumt sind. (Siehe auch hier und hier) 3

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 04.06.2003
MAGDALENA BERNATH
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Finanz- und Ausgabenordnung

Der Ständerat nahm den ersten Subventionsbericht des Bundesrates als Zweirat zur
Kenntnis. Obwohl die Ständeräte Loretan (fdp, AG) und Reimann (svp, AG) kritisierten,
dass die Erkenntnisse des Berichtes nicht sofort in Sparmassnahmen umgemünzt
würden, stellte sich die Ratsmehrheit hinter den Bundesrat und sah in diesem Bericht
nicht ein Sparprogramm, sondern ein Mittel, um im «Subventionsdschungel» des
Bundes Transparenz zu schaffen sowie eine Korrektur von Fehlentwicklungen zu
ermöglichen. 4

BERICHT
DATUM: 31.12.1998
URS BEER

Mir der Motion „Gebundene Ausgaben reduzieren" erhoffte sich die FK-NR vom
Bundesrat Vorschläge dazu, wie die stark gebundenen Bundesausgaben um 5 bis 10
Prozent reduziert werden können. Diese würden gemäss dem Bericht „Gebundene
Ausgaben des Bundes" der Finanzverwaltung zwischen 2016 und 2020 von 50 Prozent
auf 64 Prozent – also um fast ein Drittel – ansteigen. Ihr zunehmender Anteil am
Bundeshaushalt schränke den Handlungsspielraum des Parlaments zum Nachteil der
Bereiche mit schwach gebundenen Aufgaben – genannt werden der Eigenbereich des
Bundes, die Landwirtschaft, die Armee sowie die Bildung – ein. Der Bundesrat solle
ausführliche Vorschläge mit konkreter Projektplanung, Meilensteinen und Zeitplänen
ausarbeiten, welche die Reduktion dieser gebundenen Ausgaben zum Ziel haben. 
Der Bundesrat erklärte die steigenden Anteile der gebundenen Ausgaben durch neu
beschlossene Ausgabenbindungen, insbesondere durch die Projekte BIF, NAF und die
Reform der Altersvorsorge. Er anerkenne jedoch die Problematik des schwindenden
Handlungsspielraums und schlage daher Annahme der Motion vor. Kurzfristig erachte er
aber die Reduktion der gebundenen Ausgaben um 5 bis 10 Prozent als nicht realisierbar.
Um mittelfristige Reduktionen erzielen zu können, seien verschiedene grössere
Reformprojekte nötig, die Gesetzes- und Verfassungsänderungen beinhalteten. Die
Motion sei somit lediglich längerfristig umsetzbar. Als erster Schritt sei aber bereits ein
Vorgehenskonzept zur Erarbeitung struktureller Reformen geplant. 
In der Nationalratsdebatte lobte Hans-Ulrich Bigler (fdp, ZH) einerseits die bisherigen
Bemühungen des Bundesrates, der bei der Armasuisse, beim BBL, beim Astra und bei
den SBB die Kosten um 5 Prozent, bei der IKT durch Synergiegewinne um jährlich 2,5
Prozent senken will. Er betonte aber auch, dass dies bei Weitem nicht genüge. Die von
der Motion angegebene Grössenordnung der Reduktionen sei einzuhalten. Eine
Minderheit der FK-NR unterstützte die Motion nicht. Alois Gmür (cvp, SZ) betonte in
deren Namen, dass der Anstieg der gebundenen Ausgaben auf Volksentscheiden beruhe
und entsprechend im Sinne der Stimmbürgerschaft sei. Zudem tendiere das Parlament
dazu, höhere gebundene Ausgaben zu beschliessen als der Bundesrat. Seine Minderheit
mache sich entsprechend Sorgen, dass diese Motion dazu führe, dass in Zukunft an den
falschen Orten – zum Beispiel bei AHV, IV oder den Prämienverbilligungen – gespart
werden müsse. Da zudem die Ziele der Motion nicht erreicht werden können, stelle sie
die Glaubwürdigkeit des Parlaments in Frage. Diese Besorgnis teilte die Mehrheit des
Nationalrats nicht und nahm die Motion mit 107 zu 63 Stimmen (keine Enthaltungen)
an. 5

MOTION
DATUM: 30.03.2017
ANJA HEIDELBERGER

In der Herbstsession behandelte der Ständerat die Motion „Gebundene Ausgaben
reduzieren” der nationalrätlichen Finanzkommission. Brigitte Häberli-Koller (cvp, TG)
erklärte im Namen der Mehrheit der FK-SR, dass eine Annahme der Motion „als
wichtiges politisches Signal zugunsten der Bemühungen des Bundesrates“ zu verstehen
sei, da sich dieser der Thematik bereits annehme. Dieses Vorgehen kritisierte Roberto
Zanetti (sp, SO) als parlamentarischen Leerlauf, indem er daran erinnerte, dass eine
Motion das Ziel habe, den Bundesrat zum Handeln aufzufordern. Inhaltlich kritisierte er
den Vorschlag als mutlos, weil das Parlament darauf verzichte, die geforderten
Einsparungen von CHF 2 bis 4 Mrd. selbst vorzunehmen und stattdessen „den
Schwarzen Peter dem Bundesrat [zuspiele]“. Paul Rechsteiner (sp, SG) befürchtete, dass
das Ziel der Vorlage vor allem darin bestehe, vom Parlament gemachte und vom Volk
bestätigte Beschlüsse infrage zu stellen. Dies mache vor allem dann keinen Sinn, wenn
man die überaus gute Verfassung des Bundeshaushalts in Betracht ziehe.
Finanzminister Maurer betonte diesbezüglich, dass der Schweizer Bundeshaushalt zwar
im internationalen Vergleich gut dastehe, dass aber der hohe und vor allem steigende
Anteil der gebundenen Ausgaben den Handlungsspielraum von Parlament und
Regierung immer stärker einschränke. Um einen langfristig geordneten Haushalt
sicherzustellen, bedürfe es der Suche nach neuen Lösungen – entsprechend habe sich
der Bundesrat für die Annahme der Motion ausgesprochen. In diesem Sinne stimmte

MOTION
DATUM: 19.09.2017
ANJA HEIDELBERGER
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die Mehrheit des Ständerats und nahm die Motion mit 27 zu 15 Stimmen (0
Enthaltungen) an. 6

Finanzplan und Sanierungsmassnahmen

Mitte Januar trafen sich erstmals Vertreter der Kantone, der Regierungsparteien, der
Arbeitgeber und der Gewerkschaften mit Finanzminister Villiger, um über das vom
Bundesrat im Dezember 1997 präsentierte Stabilisierungsprogramm 98 zu beraten. Mit
dem Stabilisierungsprogramm 98 soll der Bundeshaushalt bis ins Jahr 2001 um CHF 2
Mrd. entlastet werden. Schon vor Beginn der Gespräche am runden Tisch war klar, dass
das Erreichen eines Konsenses ein äusserst schwieriges Unterfangen sein würde.
Bereits das Ziel, den Haushalt bis ins Jahr 2001 auszugleichen, war umstritten. Während
die Bürgerlichen die bundesrätlichen Vorgaben unterstützten, und die SVP eine noch
raschere Sanierung verlangte, sprach die SP von Sparhysterie, die den konjunkturellen
Aufschwung gefährde, und forderte eine Sanierung auf das Jahr 2004.
Hauptstreitpunkt waren die vorgesehenen Sparmassnahmen im Sozialbereich. Der
Bundesrat wollte mit einer verzögerten Teuerungsanpassung bei den AHV-Renten CHF
220 Mio. sowie mit Leistungskürzungen bei der ALV CHF 200 Mio. bis 500 Mio.
einsparen. Dies lehnte die SP ab, weil damit die von der Krise am härtesten Betroffenen
nochmals getroffen würden. CVP und FDP waren einverstanden mit den Kürzungen; die
SVP verlangte bei der ALV einen radikaleren Leistungsabbau um mindestens CHF 500
Mio., bei der AHV hingegen gesellten sie sich zur SP und wollten auf Kürzungen der
Renten verzichten. Heftig gerungen wurde ferner um die Abstriche im Verkehrsbereich.
Die jährlichen Einsparungen von CHF 200 Mio. bei der SBB und die Kürzungen der
Bundesbeiträge an die Kantone beim Regionalverkehr waren für die SP unakzeptierbar.
Sie forderte statt dessen Einsparungen bei Neuinvestitionen im Strassenverkehr.
Begrüsst wurden die Einsparungen auf Seiten der Bürgerlichen, bei der CVP allerdings
mit der Einschränkung, dass die Kantone selber entscheiden könnten, wo sie die CHF
500 Mio. einsparen wollten. Einfacher war die Konsenssuche bei der
Landesverteidigung. Die SVP sah ein Sparpotential von CHF 180 Mio., die FDP 150 Mio.,
die CVP 500 Mio. und die SP eines von 2 Mrd. Zu einem Tauziehen kam es hingegen
bezüglich zusätzlichen Einnahmequellen. Während SP, FDP und CVP mit dem
Bundesrat einig gingen, das dritte Lohnprozent für die ALV weiterzuführen und den
Plafond für das zweite Lohnprozent zu erhöhen (CHF 2.1 Mrd.), war die Bereitschaft auf
bürgerlicher Seite zur Erschliessung weiterer Einnahmequellen klein. Die SVP wendete
sich ausser beim zusätzlichen Mehrwertsteuerprozent für die AHV/IV generell gegen
zusätzliche Steuern, für CVP und FDP kamen neue Abgaben nur in Frage, wenn der
Börsenstempel abgeschafft würde und somit beträchtliche Steuerausfälle kompensiert
werden müssten. Die SP schliesslich forderte, dass die Haushaltssanierung durch
Einsparungen und durch Mehreinnahmen (Kapitalgewinnsteuer, neue Anlagepolitik der
SNB je CHF 1 Mrd.) erreicht wird. 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.03.1998
URS BEER

Die liberale Fraktion beklagte in einer Motion den Mangel an Möglichkeiten, das
Bundesdefizit wirklich zu reduzieren, da ein Grossteil der Ausgaben gesetzlich
gebunden sind. Sie beauftragte den Bundesrat, Erlasse in seinem Kompetenzbereich zu
ändern und dem Parlament Vorschläge zu Gesetzesrevisionen zu unterbreiten, die es
erlauben, die Ausgaben um insgesamt CHF 2 Mrd. zu senken. Der Nationalrat überwies
die Motion als Postulat. 8

MOTION
DATUM: 20.03.1998
URS BEER

An der Schlussitzung der Konsensgespräche am runden Tisch wurde eine gemeinsame
Formel gefunden, wie das Bundesdefizit unter Berücksichtigung der Konjunkturlage
schrittweise bis ins Jahr 2001 auf CHF 1 Mrd. reduziert werden soll. Nach insgesamt vier
Runden und einem abschliessenden Verhandlungsmarathon von neun Stunden einigten
sich Parteien, Sozialpartner sowie der Finanzausschuss des Bundesrates
(Finanzminister Villiger, Sozialministerin Dreifuss, Justizminister Koller) auf ein
Kompromisspaket, das durch die Schliessung von Steuerschlupflöchern neben
Einsparungen von rund CHF 2 Mrd.  auch Mehreinnahmen von rund CHF 150 Mio.
bringen solle. Unverändert gegenüber den bundesrätlichen Vorschlägen blieben die
Einsparungen bei der SBB (200 Mio.) und bei den Bundessubventionen an die Kantone
(500 Mio.). Auch im Bereich AHV/IV wurden die Vorgaben übernommen, wodurch die
Renten erst nach drei Jahren angepasst werden (ausser wenn die Teuerung grösser als
4% ist) und die 2001 fällige Rentenanpassung um ein Jahr verschoben wird (300 Mio.).
Ferner soll in der IV ein ärztlicher Dienst mit Untersuchungskompetenz Missbrauch

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.04.1998
URS BEER
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verhindern. In anderen Bereichen erreichte die Linke zahlreiche Zugeständnisse: so
verzichtet der Bund auf massive Eingriffe in die Arbeitslosenversicherung (180 Mio. statt
200 bis 500 Mio.), verschonte sensible Bereiche wie die Asylpolitik, Bildung und
Forschung von der Kreditsperre (inklusive Landwirtschaft 170 Mio. statt 300 bis 500
Mio.) und erhöht die Einsparungen beim Militär und Zivilschutz von CHF 400 Mio. auf
560 Mio. Gleichzeitig wurde vereinbart, Steuerschlupflöcher im Börsen- und
Versicherungsgeschäft ebenfalls im Rahmen des Stabilisierungsprogramm 98 zu
stopfen. Alle Teilnehmenden verpflichteten sich, sich für die Realisierung des
Stabilisierungsprogramm 98 einzusetzen und Vorstösse für neue Steuerausfälle
abzulehnen. Um zu verhindern, dass einzelne Teile aus dem Sparprogramm herausgelöst
werden, soll es zu einem Gesamtpaket geschnürt werden. 9

Der Schuldenberg des Bundes hat sich seit Beginn der 1990er Jahre mehr als
verdoppelt und erreichte im Mai die CHF 100 Mrd. Marke; allein zur Deckung der
Schuldzinsen gab der Bund 1998 CHF 3.4 Mrd. aus. Mit dem Verfassungsartikel (Art. 24
BV) zum «Haushaltsziel 2001» sollten Bundesrat und Parlament auf einen verbindlichen
Kurs für die Gesundung der öffentlichen Finanzen verpflichtet werden. Ziel der
Übergangsbestimmung in der Verfassung war es, den Rechnungsausgleich bis ins Jahr
2001 durchzusetzen. Der Fahrplan sah eine schrittweise Reduktion des Defizits (1999: 5
Mrd.; 2000: 2.5 Mrd.) auf maximal eine Milliarde Franken bzw. 2% der Einnahmen im
Jahr 2001 vor. Würde das Ziel verfehlt, müsste der Bundesrat den beiden Räten ein
Sparpaket vorlegen, deren Prioritäten das Parlament zwar verschieben könnte, an
dessen Sparvorgabe es jedoch gebunden wäre. Linke und Gewerkschaften standen
zwar hinter dem Kompromiss des runden Tisches (vgl. weiter unten), hielten die
Abstimmungsvorlage jedoch für überflüssig und sozialpolitisch unverträglich. Sie
befürchteten, dass sich die bürgerliche Seite mit einem Ja zum Haushaltsziel vom
Konsens verabschieden und Sparmassnahmen unter Verzicht zusätzlicher Einnahmen
insbesondere bei den Sozialwerken durchsetzen würde. Darüber hinaus bemängelten
sie, der Verfassungsartikel würge den Konjunkturaufschwung ab und delegiere die
Budgethoheit, eine der wichtigsten Kompetenzen des Parlamentes, teilweise an den
Bundesrat. Das Schweizerische Komitee «Ja zum Haushaltsziel 2001» warf der Linken
inkonsequentes und politisch nicht verantwortbares Verhalten vor. Die bürgerliche
Seite fühlte sich zusätzlich von einem Inserat der SP mit dem Schlagwort «Nein zu
diesem Sparbetrug» provoziert. Darin wurde Altbundesrat Otto Stich (sp) zitiert, das
Parlament schlage dem Schweizer Volk mit dem Haushaltsziel «eine grundlegend
falsche Massnahme» vor. Das Pro-Komitee empfand die Einmischung des früheren
Finanzminister in die Abstimmungsdebatte als «hinterhältig» und «schlechtem
politischen Stil» entsprechend. Auch Finanzminister Villiger zeigte sich von dieser
Attacke seines ehemaligen Bundesratskollegen überrascht. 10

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 06.06.1998
URS BEER

Mit einem Ja-Stimmenanteil von knapp 71% und der Zustimmung aller Kantone wurde
das Haushaltsziel 2001 deutlicher als erwartet angenommen. Am klarsten stimmte der
Kanton Appenzell Innerrhoden mit einem Ja-Anteil von 81,1% zu, gefolgt von den
Kantonen Glarus (78,1%), Zug (78,0%), St.Gallen (77,1%) und Nidwalden (77,0%). Am
knappsten war die Annahme der Vorlage mit einem Unterschied von lediglich 590
Stimmen im Kanton Jura (52,1%). In der Romandie (61%) und in der
italienischsprachigen Schweiz (62%) fiel die Zustimmung generell weniger deutlicher
aus als in der Deutschschweiz (74%), was nicht zuletzt auf die schwierigere
Wirtschaftslage zurückgeführt wurde. Das Ergebnis war für Finanzminister Villiger ein
persönlicher Erfolg, nachdem er sich für die Vorlage besonders intensiv eingesetzt
hatte. Die bürgerliche Seite zeigte sich mit dem deutlichen Verdikt des Volkes
zufrieden. Nach Ansicht von CVP-Präsident Durrer habe das Volk einer Finanzpolitik zu
Lasten kommender Generationen eine deutliche Absage erteilt. FDP-Präsident
Steinegger interpretierte das Abstimmungsergebnis als eindeutige Legitimation, die
Bundesfinanzen in Ordnung zu bringen, insbesondere auf der Ausgabenseite. Für die
SVP war klar, dass das Volk genug habe von der Schuldenwirtschaft; beim Sparen gebe
es in Zukunft keine Tabu-Bereiche mehr. Die SP als eigentliche Verliererin des
Abstimmungskampfes forderte die Umsetzung der Versprechen am runden Tisch und
verlangte, dass zur Sanierung des Bundeshaushaltes keine einseitigen Sparübungen zu
Lasten der Sozialwerke gemacht werden dürften. Enttäuscht zeigte sich auch die Grüne
Partei, die dem Bundesrat vorwarf, die Bevölkerung getäuscht zu haben, indem er eine
Lösung der Finanzprobleme ohne Mehreinnahmen als möglich erscheinen liess.

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.06.1998
URS BEER
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Abstimmung vom 7. Juni 1998

Beteiligung: 40,9%
Ja: 1 280 329 (70,7%) / 20 6/2 Stände
Nein: 530 486 (29,3%) / 0 Stände

Parolen:
— Ja: FDP, CVP, SVP, LP, LdU, EVP, FP, SD, EDU; SGV, Vorort, Arbeitgeberverband,
Angestelltenverbände, Bauernverband.
— Nein: SP, GP, CSP, Lega, PdA; SGB, CNG. 11

Der Budgetkompromiss, der als Durchbruch im Kampf gegen das Schuldenloch gefeiert
wurde, geriet von links und von rechts bald unter Beschuss. Die erste
Bewährungsprobe für den Zusammenhalt des runden Tisches erfolgte noch am gleichen
Tag, als SP und Gewerkschaften am Nein zum Haushaltsziel 2001 festhielten. Ihrer
Meinung nach bildeten Haushaltsziel und Beschluss des runden Tisches zwei von
einander getrennte Vorlagen. Die SVP liess verlauten, die Defizite sollten mit
Einsparungen ohne Zusatzeinnahmen saniert werden. Unter den Kantonen bestanden
ebenfalls unterschiedliche Ansichten, wo die CHF 500 Mio. an gekürzten
Bundesbeiträgen eingespart werden sollten. Einig war man sich über die Kürzungen
beim öffentlichen Verkehr, im Bildungsbereich und beim Straf- und Massnahmenvollzug
(350 Mio.). Für die verbleibenden CHF 150 Mio. wurden drei Varianten geprüft: eine
höhere Beteiligung der Kantone an den Krankenkassen-Prämienverbilligungen, die
Erhöhung der Kantonsbeiträge an die AHV/IV und eine Beteiligung der Kantone an den
Kosten der Regionalen Arbeitsvermittlungsstellen (RAV). Während sich die
Westschweizer Kantone gegen Kürzungen der Krankenkassenbeiträge wehrten,
sprachen sich finanzstarke Deutschschweizer Kantone gegen Kürzungen im AHV/IV-
Bereich aus. Die Konferenz der Kantonsregierungen stimmte schliesslich der Variante
AHV/IV zu, nachdem in einer ersten Abstimmung die Variante Krankenkasse knapp das
erforderliche qualifizierte Mehr von 18 Stimmen um deren zwei verfehlt hatte. 12

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 20.06.1998
URS BEER

Unmut über die Beschlüsse des runden Tisches herrschte im
Verteidigungsdepartement (VBS), das mit gut einem Viertel der Budgetreduktionen die
Hauptlast übernehmen musste. Hohe VBS-Beamte meldeten staatspolitische Bedenken
an, weil die Beschlüsse unter Abwesenheit ihres Departementsvorstehers Ogi gefällt
worden waren. Der Bundesrat kam dem VBS-Vorsteher und den protestierenden
Armeekreisen insofern entgegen, dass er versprach, das VBS-Budget bis 2001 nicht
weiter zu kürzen und dem Departement ein Globalbudget mit einem Kostendach von
CHF 12.9 Mrd. für die Jahre 1999 bis 2001 zur Verfügung zu stellen, womit dem VBS eine
grosse finanzielle Unabhängigkeit ermöglicht würde. Ferner sollten die Kosten des
Sozialplanes bei einem allfälligen Stellenabbau als Folge des Spardrucks dem
allgemeinen Budget angelastet und das VBS-Budget bei Übernahme neuer Aufgaben
entsprechend aufgestockt werden. Insgesamt übernahm der Bundesrat das gesamte,
mühsam ausgehandelte Sparprogramm im Wissen, dass ein Ausscheren in einzelnen
Punkten den gesamten Kompromiss gefährden würde. In der Folge beauftragte er das
Finanzdepartement, bis im Herbst eine entsprechende Botschaft auszuarbeiten. 13

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 22.06.1998
URS BEER

Parteien und Verbände reagierten mit Misstrauen auf das definitive
Stabilisierungsprogramm. Noch vor den Beratungen im Parlament wurde ein Teil des
Konsenses offen in Frage gestellt; Hauptkritikpunkt waren die vorgesehenen
Mehreinnahmen. SP und Gewerkschaften pochten auf Zusatzeinnahmen von CHF 150
Mio. und waren enttäuscht, dass die grössten Steuerschlupflöcher nicht konsequent
geschlossen worden seien. Umgekehrter Ansicht waren die bürgerlichen Parteien, die
dem Bundesrat vorhielten, er sei über die gefassten Beschlüsse hinausgegangen und
belaste den Mittelstand übermässig. Am vehementesten kritisierten sie die Vorschläge
zur höheren Besteuerung der Kapitalleistungen aus den Vorsorgesäulen 2 und 3a, da
dies nicht eine Missbrauchsbekämpfung sei, sondern eine vom Gesetzgeber gewollte
steuerliche Abzugsmöglichkeit. 14

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.10.1998
URS BEER

01.01.98 - 01.01.18 6ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Nachdem mehrere parlamentarische Vorstösse als Folge der Missstände bei der
Pensionskasse des Bundes eine Überprüfung der Finanzaufsicht verlangt hatten, schlug
der Bundesrat in einer Gesetzesvorlage Massnahmen zur Stärkung und grösseren
Unabhängigkeit der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK) vor. Am Konzept der
Finanzaufsicht mit einer parlamentarischen Finanzdelegation und einem dem
Parlament wie der Regierung dienenden Fachorgan, der EFK, wollte er allerdings
festhalten. Eine Unterstellung der EFK unter das Parlament lehnte der Bundesrat ab,
weil dies zu einer Gewichtsverschiebung zugunsten der parlamentarischen Kontrolle
führen würde. Ferner sprach er sich gegen die Schaffung eines von Regierung und
Parlament unabhängigen Rechnungshofes nach ausländischem Vorbild aus. Die neue
Regelung hält im ersten Artikel fest, dass die Finanzkontrolle als oberstes
Finanzaufsichtsorgan des Bundes «nur der Bundesverfassung und dem Gesetz
verpflichtet ist»; nach bisheriger Regelung galt, dass sie der Bundesversammlung und
dem Bundesrat «dient». Stärker als bisher wird der Bundesrat in die Pflicht genommen,
Beanstandungen und Empfehlungen der Revisionsstelle umzusetzen bzw. den Vollzug zu
überwachen. Bei besonderen Vorkommnissen ist neben dem zuständigen
Departementschef auch die Finanzdelegation zu informieren. Die EFK soll einzelne
Berichte separat publizieren und ihren eigenen Jahresbericht veröffentlichen können.
Bei der personellen Ausstattung erhält die EFK gemäss Gesetzesentwurf ein direktes
Mitspracherecht. Die Wahl des Direktors durch den Bundesrat muss neu vom Parlament
bestätigt werden; gleichzeitig wird die unabhängige Position des Direktors gestärkt,
indem er auf eine (zweimal verlängerbare) Amtsdauer von sechs Jahren ernannt wird. 15

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.10.1998
URS BEER

Der Konsens über die Sanierung der Bundesfinanzen drohte während den
Kommissionsberatungen mehrmals zu scheitern. Yves Christen (fdp, VD) wurde explizit
als Moderator an die Spitze der vorberatenden 25-köpfigen Spezialkommission des
Nationalrates berufen. Während der Sparbetrag der Kantone, die Sparvorgabe der SBB,
die Einsparungen bei Armee und Zivilschutz sowie die Leistungsanpassungen bei der
ALV die Zustimmung der Kommission fanden, wurde bis zuletzt über die Bereiche
AHV/IV und Steuergerechtigkeit gerungen. Als Kompromissvorschlag verzichteten die
Bürgerlichen auf die Verschiebung der Anpassung der AHV/IV-Renten 2001 auf das
Jahr 2002 (die Indexierung der Renten soll im Rahmen der 11. AHV-Revision geregelt
werden) sowie auf die Ausdehnung des Anpassungsrhythmus von 2 auf 3 Jahre,
während die Linke eine höhere Besteuerung der Kapitalleistungen aus den
Vorsorgesäulen 2 und 3a fallen liess. Zusätzlich wurde die Alterslimite für eine
Kapitalversicherung mit Einmalprämie von 60 auf 65 Jahren erhöht, auf eine
Begrenzung des versicherbaren Einkommens bei der 2. Säule – abgesehen vom
Einkauf – verzichtet und der Schuldzinsabzug nicht auf CHF 20'000, sondern auf CHF
50'000 begrenzt. Um den runden Tisch nicht zum Tischlein verkommen zu lassen,
mussten die Ausfälle bei der AHV/IV (203 Mio.) und die Mindereinnahmen bei den
Steuerschlupflöchern (20 statt 91 Mio.) kompensiert werden. Die Kommission einigte
sich schliesslich darauf, den Bundesrat mit einer Motion zu verpflichten, die Ausgaben
im Asylbereich bis zum Jahr 2001 auf maximal CHF 1 Mrd. zu reduzieren (Einsparungen
von 406 Mio.). Sie verabschiedete die Vorlage mit 20 zu einer Stimme; die
Kommissionsmitglieder der vier Regierungsparteien sowie der LPS sicherten schriftlich
zu, im Plenum keine Minderheitsanträge zu stellen. 16

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.11.1998
URS BEER

Das Stabilisierungsprogramm 98 wurde in der Wintersession vom Nationalrat als Erstrat
behandelt. Es lagen ein Nichteintretens- (Spielmann, pda, GE) sowie drei
Rückweisungsanträge vor, die alle abgelehnt wurden. Der LdU bemängelte in erster
Linie die Institution des runden Tisches, welcher jeglicher demokratischen
Legitimation entbehre, die Grüne Fraktion wollte den Bundesrat beauftragen, bei der
Landwirtschaft jährlich CHF 100 Mio. zu sparen und ungerechtfertigte Steuerlücken im
Umfang von mindestens CHF 150 Mio. zu schliessen. In der Eintretensdebatte, in
welcher sich über dreissig Einzelredner zu Wort meldeten, empfahlen zwar alle grossen
Parteien Eintreten, taten dies hingegen ohne grosse Begeisterung. In zügigem Tempo
ging die Detailberatung der Änderungen der 13 Gesetzesvorlagen über die Bühne, da das
Ratsbüro mit knapper Bekräftigung des Nationalrates bestimmt hatte, Einzelanträge im
schriftlichen Verfahren zu behandeln und nur Antragsteller von Minderheitsanträgen
ans Rednerpult zu lassen. Mit Ausnahme von Kommissionsmitglied Fasel (csp, FR) von
der grünen Fraktion war man schon im Vorfeld übereingekommen, auf solche zu
verzichten, um das Sanierungspaket nicht zu gefährden. Die zwei Dutzend Einzelanträge
ausschliesslich von linker und grüner Seite wurden allesamt im Verhältnis von 2 zu 1
abgelehnt. Die Vorlage wurde in der Gesamtabstimmung ohne Änderung gegenüber

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 03.12.1998
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dem Kommissionsentwurf mit 124 zu 26 Stimmen verabschiedet. 17

Nach einer elfjährigen Defizitperiode zeichnet sich am Planungshorizont dank
konsequenter Ausrichtung des Finanzplans 2000-2002 auf das Haushaltsziel 2001 ein
Einnahmenüberschuss ab. Unter Berücksichtigung des Stabilisierungsprogramms 1998,
der Weiterführung des 3. ALV-Lohnprozents sowie der Kreditsperre sollen die Defizite
von CHF 1.9 Mrd. (2000) auf CHF 0.7 Mrd. (2001) gesenkt werden; für das Jahr 2002
wird sogar ein Einnahmenüberschuss von CHF 1.1 Mrd. erwartet. Gegenüber dem
Finanzplan 1999-2001 ergeben sich für 2000 und 2001 dank der beschlossenen
Entlastungen Verbesserungen von jährlich gegen CHF 3 Mrd. Während die Ausgaben um
CHF 1.4 Mrd. (2000) bzw. CHF 1.8 Mrd. (2001) tiefer liegen als im alten Finanzplan,
wurden die Einnahmenprognosen um CHF 1.4 Mrd. bzw. CHF 0.9 Mrd. erhöht. Mit
Ausnahme des Bildungs- und Forschungsbereichs nahm der Bundesrat die Ausgaben
für alle wichtigen Bundesaufgaben zurück; gegenüber dem Voranschlag 1998 sollen sie
real, teilweise sogar nominell eingefroren werden. Neben der Beteiligung an den EU-
Programmen und der Schaffung von Fachhochschulen erfordert auch die Beseitigung
von Altlasten in der Wohnbauförderung zusätzliche Mittel. Nicht steuerbar sind die
Mehraufwendungen für den Schuldendienst und die Kantonsanteile an den
Bundeseinnahmen. Einem Rückgang der Ausgaben von durchschnittlich 0,3% pro Jahr
stehen Mehreinnahmen von 4,7% gegenüber. Wachstumsträger sind in erster Linie die
direkte Bundessteuer sowie die Mehrwertsteuer, die vom Konjunkturaufschwung
profitieren. Bei den Eingängen aus der Verrechnungssteuer und den Stempelabgaben
sind die Unsicherheiten gross. Insgesamt liegen dem Finanzplan optimistische
Annahmen zugrunde: es wird mit einer weiteren Konsolidierung des
Konjunkturaufschwungs sowie einem stetigen Rückgang der Arbeitslosigkeit bis auf
100'000 Arbeitslose im Jahr 2002 gerechnet. 18

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.12.1998
URS BEER

Schon wenige Tage nach der Verabschiedung des Sanierungspakets scherten zahlreiche
bürgerliche Parlamentarier aus dem erzielten Kompromiss aus. Im April hatte der
runde Tisch beschlossen, die Volksinitiative des Hauseigentümerverbandes
«Wohneigentum für alle» abzulehnen und auf einen Gegenvorschlag bis zum Ausgleich
der Bundesfinanzen zu verzichten. Die CVP-Fraktion kritisierte das Verhalten der
anderen Regierungsparteien: Die SP habe im Nationalrat trotz gegenteiligen
Abmachungen zahlreiche Anträge gestellt, die SVP kämpfe prominent im Pro-Komitee
der Wohneigentums-Initiative mit, und die FDP fahre eine Doppelstrategie, indem
entgegen der offiziellen Parteilinie zahlreiche FDP-Parlamentarier die Initiative
unterstützten. Dem Pro-Komitee traten denn auch über 70 bürgerliche National- und
Ständeräte bei. 19

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 14.12.1998
URS BEER

Gemäss Vox-Analyse widerspiegelte sich die Homogenität und hohe Zustimmung zum
Haushaltsziel darin, dass viele gesellschaftliche Merkmale wie Geschlecht, Schulbildung,
Erwerbsgrad, berufliche Stellung, Haushaltseinkommen oder Alter in keinem
signifikanten Zusammenhang mit dem Abstimmungsverhalten standen. Obwohl die
Gegnerschaft vor allem den Einwand der sozialen Unverträglichkeit erhoben hatte, fiel
die Ablehnung der Vorlage bei den Rentner nicht höher aus, eher im Gegenteil.
Grössere Verhaltensunterschiede ergaben sich nur in sprachregionaler und
parteipolitischer Hinsicht. Während das bürgerliche Lager (87%) geschlossen hinter
dem Haushaltsziel stand, waren die Sympathisanten der rot-grünen Parteien
skeptischer; aber auch sie stimmten mit deutlicher Mehrheit (61%) der Vorlage zu. 20

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.1998
URS BEER

Zeitgerecht legte der Bundesrat die Botschaft zum Stabilisierungsprogramm 98 vor.
Dieses setzte den am runden Tisch gefundenen Konsens in der Sache und in der Form
präzis um. Im Massnahmenpaket nicht enthalten waren lediglich die Kreditsperre
(Behandlung zusammen mit dem Voranschlag 1999) sowie die Reingewinnablieferung
der Nationalbank. Da die Datenbasis der Botschaft von tieferen Teuerungswerten
ausging, fielen die Einsparungen bei den individuellen Rentenerhöhungen bei der
AHV/IV geringer aus als angenommen (CHF 203 statt 300 Mio.). Ansonsten blieben die
Beträge der Einsparungen in etwa gleich. Auf der Einnahmeseite kam der Bundesrat im
Vergleich zu den vom Finanzministerium im Sommer skizzierten Vorschlägen dem
Mittelstand etwas entgegen. Zur Schliessung ungerechtfertigter Steuerlücken schlug er
folgendes vor: Die Veräusserung von Vermögenswerten, die nicht im Rahmen der
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blossen Verwaltung des eigenen Vermögens erfolgt, gilt als selbständige
Erwerbstätigkeit und soll entsprechend besteuert werden (14 Mio.); der Abzug von
privaten Schuldzinsen wird auf den Betrag der steuerbaren Brutto-Vermögenswerte
plus CHF 20'000 beschränkt (21 Mio.); der versicherbare Lohn in der zweiten Säule wird
auf maximal CHF 286'560 festgelegt (15-25 Mio.); die Kapitalleistungen aus den Säulen
2 und 3a sollen weiterhin mit einer separaten Jahressteuer erfasst, hingegen nicht
mehr bloss zu einem Fünftel, sondern zur Hälfte der ordentlichen Tarife, mindestens
aber zum Satz von 2%, berechnet werden (49 Mio.). Ferner soll der Personalbestand bei
der eidgenössischen Steuerverwaltung zur Verstärkung der Steuerkontrolle bis Ende
2001 um 100 Stellen aufgestockt werden. Bei den Sofortmassnahmen standen für den
Bundesrat weniger der erwartete Ertrag aus den Mehreinnahmen im Vordergrund (im
Jahr 2002: CHF 91 Mio.), sondern die Förderung der Steuergerechtigkeit. Die höhere
Gewinnablieferung der Nationalbank, die u.a. die Einbussen der Kantone kompensieren
soll, wurde ausserhalb des Stabilisierungsprogramms, aber doch verbindlich geregelt. 21

In der Frühjahressession wurde das Bundesgesetz über das Stabilisierungsprogramm
1998 vom Parlament mit 139 zu 15 Stimmen bei 21 Enthaltungen (Nationalrat) und 41 zu 0
Stimmen (Ständerat) verabschiedet. Das Programm dient zum Erreichen des vom Volk
im Vorjahr angenommenen Haushaltsziels. Der Ständerat behandelte die Vorlage als
Zweitrat und übernahm weitgehend die Beschlüsse des Nationalrats aus dem Vorjahr. In
der Eintretensdebatte gab der Thurgauer Sozialdemokrat Onken zu bedenken, dass das
am «Runden Tisch» von Bundesrat, Kantonen, Parteien und Sozialpartnern
ausgehandelte Paket einen wohl austarierten Kompromiss darstelle und dass eine
Bekämpfung einzelner Bausteine die Stabilität des Ganzen gefährden könne. Ein
nationalrätliches Anschlussprogramm in Form von vier Motionen der WAK-NR, die
Einsparungen im Sozialversicherungsbereich (Mo. 98.3526 / 98.3525 / 98.3524) und im
Asylwesen (Mo. 98.3523) forderten, fand ebenfalls Zustimmung. 22

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 04.04.1999
DANIEL BRÄNDLI

Das Parlament hiess die im Vorjahr vom Bundesrat beantragte Revision des
Finanzhaushaltgesetzes bezüglich der Aufnahme von Bundesanleihen oppositionslos
gut. 23

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 29.06.1999
DANIEL BRÄNDLI

Im Oktober präsentierte der Bundesrat sein Finanzleitbild (FLB), welches bei
politischen Entscheiden der Zukunft als Referenz für eine nachhaltige Finanzpolitik
dienen soll. Laut dem Bundesrat stehen der Schweizer Finanzpolitik im neuen
Jahrhundert grundlegende Herausforderungen bevor. Das FLB thematisiert die
Stabilisierung des Bundeshaushalts, den Neuen Finanzausgleich, die Neue
Finanzordnung mit ökologischen Anreizen, die Sicherung der Finanzierung der
Sozialwerke und die Folgen eines allfälligen EU-Beitritts. Prioritäres Ziel ist die
Gewährleistung von wirtschaftlicher Stabilität und Wirtschaftswachstum. Innerhalb
der OECD soll die Schweiz eine der tiefsten Fiskal- und Staatsquoten aufweisen. Im
weiteren wird die Erhaltung gesunder öffentlicher Finanzen als Oberziel definiert,
insbesondere das strukturelle Defizit soll beseitigt und die Verschuldungsquote
verringert werden. Das Haushaltsziel 2001 soll durch eine in der Verfassung verankerte
Schuldenbremse abgelöst werden. Neue Staatsaufgaben sollten nur noch kostenneutral
übernommen werden. Die Steuern seien so zu gestalten, dass die Standortattraktivität
erhalten und gestärkt werden kann. Schliesslich will der Bundesrat neue Instrumente
für eine wirkungsvolle Verwaltungsführung schaffen. An einer Pressekonferenz Ende
Oktober gab Bundesrat Villiger die Pläne der Landesregierung für die Neue
Finanzordnung bekannt, welche im Jahr 2007 die bestehende ablösen soll. Einmal mehr
wird der Bundesrat dabei versuchen, die verfassungsmässige Befristung der Kompetenz
des Bundes zur Erhebung der direkten und indirekten Steuern abzuschaffen. Hingegen
will er an der verfassungsmässigen Verankerung der Höchstsätze nicht rütteln. Der
Bundesrat hat das Finanzdepartement zudem beauftragt, sämtliche Zweckbindungen
aufzulisten und deren Lockerung oder Aufhebung zu prüfen. 24

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.10.1999
DANIEL BRÄNDLI
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Der Nationalrat nahm als Erstrat Kenntnis vom Finanzleitbild des Bundesrates, welches
dieser im vergangenen Herbst verabschiedet hatte. Die Mehrheit der vorberatenden
Kommission beantragte eine zustimmende Kenntnisnahme. Gleichwohl wies sie auf die
grossen Meinungsunterschiede hin. Linke Ratsmitglieder stellten die Fortführung der
Sparpolitik in Frage. Mugny (gp, GE) befürchtete, die beabsichtigten Massnahmen
würden Reiche noch reicher und Arme ärmer werden lassen. Er beantragte deshalb
eine sozialverträgliche Überarbeitung des Leitbildes. Spielmann (pda, GE)
argumentierte, dass die Schweizer Steuerquote im internationalen Vergleich ein tiefes
Niveau aufweise und Steuergeschenke an die Wirtschaft daher nicht angebracht seien.
Die Bürgerlichen ihrerseits drängten auf eine Senkung der Fiskalquote. Namens einer
Kommissionsminderheit beantragte Blocher (svp, ZH) deshalb, vom Bericht in
ablehnendem Sinne Kenntnis zu nehmen. Von Seiten der FDP und CVP wurde das Papier
aber begrüsst. Loepfe (cvp, AI) lobte die Bereitschaft zu einem ausgeglichenen Haushalt
und die Unterstützung des Wirtschaftsstandortes Schweiz, Bangerter (fdp, BE) den
angestrebten aktiven Schuldenabbau und Bührer (fdp, SH) den marktwirtschaftlichen
Grundtenor der bundesrätlichen Botschaft: Die Linke müsse einsehen, dass durch tiefe
Steuern und durch eine wachstumsorientierte Wirtschaftspolitik letztlich auch der
Arbeitsmarkt profitieren werde. Mit 114 zu 50 Stimmen nahm der Nationalrat
zustimmend Kenntnis vom Leitbild. Dieses fand auch bei der Finanzkommission des
Ständerates positive Aufnahme. Allerdings hätte sich die Kommission laut Inderkum
(cvp, UR) eine bessere Einbindung ins aussenpolitische Umfeld gewünscht. SVP-
Ständerat Wenger (SH) beantragte dagegen eine neutrale Kenntnisnahme. Mit 22 zu 7
Stimmen wurde dem Kommissionsantrag entsprochen 25

BERICHT
DATUM: 14.06.2000
DANIEL BRÄNDLI

Der Bundesrat hat im Juli die Botschaft zur sogenannten Schuldenbremse auf
Verfassungsebene verabschiedet. Die Schuldenbremse soll das Haushaltsziel 2001 als
Steuerinstrument ersetzen. Während das Haushaltsziel 2001 die Eindämmung des
strukturellen Defizits zum Ziel hatte, soll die Schuldenbremse verhindern, dass der
Bundeshaushalt erneut aus dem Gleichgewicht gerät. Die zulässigen Ausgaben sollen je
nach budgetierten Einnahmen und erwarteter Konjunkturentwicklung bemessen
werden. Der Bundesrat orientierte sich in seiner Botschaft einmal mehr an einer
antizyklischen Ausgabenpolitik. Der Ständerat wird sich als Erstrat in der
Frühjahressession 2001 damit befassen. 26

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.06.2000
DANIEL BRÄNDLI

Der Neuenburger Berberat (sp) verlangte mit einer parlamentarischen Initiative die
Schaffung einer verfassungsmässig verankerten unabhängigen Oberaufsicht über den
Bundeshaushalt. Nach Auffassung des Initianten braucht ein moderner Staat eine von
Verwaltung und Parlament völlig losgelöste Finanzkontrolle. Im Namen der
Kommissionsmehrheit wehrten sich Antille (fdp, VS) und Weyeneth (svp, BE) gegen eine
neue Gewalt im Staate. Gegen eine linke Kommissionsminderheit gab das Plenum der
Initiative mit 79 zu 57 Stimmen keine Folge. 27

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.10.2000
DANIEL BRÄNDLI

Der Bundesrat äusserte sich im Oktober im Finanzplan 2002-2004 optimistisch über
die sich abzeichnende Gesundung der Bundesfinanzen. Die Haushaltsziele konnten
durchwegs eingehalten werden. Für die Jahre 2002-2004 wurden
Einnahmenüberschüsse bis zu 1,3 Mia Fr. ausgewiesen. Dennoch sei Vorsicht geboten:
Die Trendwende bei den Bundesfinanzen sei primär der ausgezeichneten
Wirtschaftsentwicklung zu verdanken. Überschüsse sollten aber nach Keynes zugunsten
kommender Defizite zurückgehalten werden. Der Bundesrat kritisierte daher die von
der SGK-NR gestellte Forderung nach einer Abschaffung des Bundesanteils am AHV-
Mehrwertsteuerprozent. Auch die Verschuldung über den Fonds für
Eisenbahngrossprojekte verlange eine vorsichtige Ausgabenpolitik. Der Bundesrat ging
von der Annahme aus, dass die Staatsausgaben weiterhin stärker wachsen als die
Wirtschaft und befürchtete daher einen leichten Anstieg der Staatsquote. Das
Einnahmenwachstum wurde bei 6% jährlich angesetzt, dasjenige der Ausgaben bei
4,3%. In diesen Schätzungen wurde allerdings die Revision der Familienbesteuerung
bereits berücksichtig, die der Bundesrat später aufgrund neuer Konjunkturängste
zurückgestellt hat. Der Anstieg der Bundesschuld im vergangenen Jahrzehnt dürfte aber
gestoppt, eventuell sogar leicht reduziert werden. Das Instrument der Schuldenbremse
soll diese Entwicklung langfristig sichern. Die Finanzkommissionen beider Räte
beantragten, vom Finanzplan Kenntnis zu nehmen. Die Fraktion der SVP wollte hingegen
angesichts des hohen Ausgabenwachstums nur in ablehnendem Sinne Kenntnis
nehmen. Beide Räte folgten schliesslich dem Antrag ihrer Kommissionen. Gleichzeitig

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 05.12.2000
DANIEL BRÄNDLI
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überwiesen beide Kammern eine Motion der Legislaturplanungs-Kommission des
Ständerates (Mo. 00.3203). Der Bundesrat wurde damit beauftragt, ein Konzept zum
Schuldenabbau auszuarbeiten. 28

Die Legislaturplanungs-Kommission des Nationalrates forderte mit zwei weiteren
Motionen eine Reduktion der Steuerquote auf 10% anzustreben, wobei sich die
Staatsquote tendenziell der Steuerquote anzunähern habe und die Bundesschuld
mittelfristig reduziert werden müsse, sowie eine antizyklische Ausrichtung der
Ausgabenpolitik des Bundes mit dem Ziel, die Schulden zu reduzieren und die Steuern
zu senken (Mo. 00.3230). Der erste Vorstoss fand im Nationalrat Zustimmung, wurde
aber vom Ständerat in ein Postulat beider Räte umgewandelt. Die zweite Motion wurde
auf Antrag des Bundesrates abgelehnt.  Eine Motion des Wallisers Antille (fdp) 00.3136)
zur Reduktion der Bundesschuld wurde in der Herbstsession abgeschrieben. Eine
Motion Mathys (svp, AG) (Mo. 00.3451) zur Senkung der Bundesschuld um 30% wurde
vom Nationalrat diskussionslos abgelehnt. 29

MOTION
DATUM: 15.12.2000
DANIEL BRÄNDLI

Als Postulat überwiesen wurde eine Motion Rossini (sp, VS), die mehr Transparenz in der
Statistik der öffentlichen Finanzen gefordert hatte. Der Bundesrat wies auf die
laufende Revision der Finanzstatistik hin, die unter anderem Parallelerhebungen
verhindern soll und eine Harmonisierung mit der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung
anstrebt. 30

MOTION
DATUM: 15.12.2000
DANIEL BRÄNDLI

Im Januar veröffentlichte der Bundesrat seinen Zusatzbericht zur Botschaft zur
Schuldenbremse, den er anlässlich der Budgetdebatte des Nationalrats im November
des Vorjahres angekündigt hatte. Der Bericht zeigte nebst einer Lageanalyse die Folgen
verschiedener Szenarien auf die längerfristige Finanzpolitik auf. Obschon das Parlament
im Winter 2000 weitgehend den Vorschlägen des Bundesrats gefolgt war, liesse nach
Ansicht des Bundesrats die Ausgabendisziplin tendenziell nach, und es würden
vermehrt wieder Forderungen nach umfassenden Steuererleichterungen laut. Trotz des
guten Rechnungsabschlusses 2000 sei deshalb weiterhin eine konsequente
Finanzpolitik angesagt, um die Anforderungen der Schuldenbremse zu erfüllen und die
strukturellen Defizite zu beseitigen. 31

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.01.2001
MAGDALENA BERNATH

Im Frühling behandelte der Ständerat als Erstrat den Bundesbeschuss zur
Schuldenbremse und die damit verbundene Revision des Finanzhaushaltsgesetzes. In
der Eintretensdebatte betonte Kommissionssprecher Inderkum (cvp, UR) die
Notwendigkeit des Instruments und beantragte dem Rat, dass ordentliche
Einnahmenüberschüsse explizit auch für die Schuldentilgung eingesetzt werden
können. Obschon er der Idee einer Schuldenbremse an sich positiv gegenüberstehe,
verlangte der Basler Sozialdemokrat Plattner Rückweisung an die Kommission, weil
unklar sei, wie sich das Instrument in einer Rezession auswirke, wie es die
Beschäftigungslage, die Volkswirtschaft, die soziale Wohlfahrt oder den Finanzausgleich
beeinflusse. Er erhielt Sukkurs vom Freisinnigen Marty (TI), der sich dagegen wehrte,
politische Entscheide an die Technokratie zu delegieren; dies käme einem Harakiri des
Parlaments gleich. Der Ständerat lehnte den Rückweisungsantrag Plattner mit 30:3
Stimmen ab. In der Detailberatung folgte die Kammer dem Kommissionsvorschlag. Eine
von der Staatspolitischen Kommission unterstützte Minderheit sprach sich gegen die im
Finanzhaushaltsgesetz vorgesehene Möglichkeit des Bundesrates aus, die Sparvorhaben
bestimmen zu können. Dies verstosse gegen das Prinzip der Gewaltenteilung. Der
Ständerat hielt jedoch mit 22:15 Stimmen an dieser Bestimmung fest. 32

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.03.2001
MAGDALENA BERNATH

In ihrem jährlichen Bericht an die parlamentarischen Finanzkommissionen (FK-NR und
FK-SR) kam die Finanzdelegation zum Schluss, dass der Bund bald ein neues
Rechnungslegungsmodell wird einführen müssen, das dem der Privatwirtschaft gleicht.
Sie erinnerte daran, dass das Parlament als Vertreter der Steuerzahlerinnen und -zahler
die Verwendung öffentlicher Steuergelder überprüfen können muss. Neu sollte neben
der Ordnungs- und der Gesetzmässigkeit der Ausgaben auch deren Wirksamkeit und
Wirtschaftlichkeit geprüft werden. 33

BERICHT
DATUM: 28.03.2001
MAGDALENA BERNATH
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In der Debatte des Nationalrats kritisierte die SP die Schuldenbremse als
technokratische Entmachtung des Parlaments und plädierte vergeblich dafür, das
Schuldenloch mit neuen Einnahmen zu stopfen. Auch der Antrag Hofmann (sp, AG), dass
das Parlament in Anlehnung an die Ausgabenbremse eine Neuverschuldung mit
absoluter Mehrheit solle bewilligen können, fand bei der bürgerlichen Mehrheit kein
Gehör. 34

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.06.2001
MAGDALENA BERNATH

Nachdem der Ständerat diskussionslos zwei kleine Differenzen bereinigt hatte,
verabschiedete er die Vorlage mit 34:6 Stimmen (Schuldenbremse) bzw. 35:5 Stimmen
(Finanzhaushaltsgesetz). Der Nationalrat stimmte dem Bundesbeschluss über die
Schuldenbremse mit 127:64 und der Änderung des Finanzhaushaltsgesetzes mit 130:62
Stimmen zu. 35

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.06.2001
MAGDALENA BERNATH

Der vom Bundesrat im Herbst vorgestellte Finanzplan 2003-2005 geht von roten Zahlen
in den Jahren 2003 und 2004 und einem Überschuss im Jahr 2005 aus. Über die ganze
Periode sei mit einem kumulierten Defizit von knapp 200 Mio Fr. zu rechnen,
angesichts der negativen Wirtschaftsentwicklung könnten die Einnahmen allerdings
auch geringer ausfallen. Die schlechten Ergebnisse des Finanzplanes seien
insbesondere eine Folge des nationalrätlichen Entscheides vom Mai, den Anteil des
Bundes am Mehrwertsteuerprozent für die AHV zu streichen. Um die Sanierung der
Bundesfinanzen weiterzuführen, werde der Bundesrat deshalb dem Parlament
beantragen, auf diesen Beschluss der grossen Kammer zurückzukommen. 36

BERICHT
DATUM: 29.09.2001
MAGDALENA BERNATH

Mitten im Endspurt um das Swissair-Milliardenpaket lancierte der Bundesrat Ende
Oktober seine Kampagne für die Volksabstimmung über die Schuldenbremse.
Bürgerliche Parteien, Wirtschaft, Gewerbe und Arbeitgeberverbände folgten ihm und
gaben die Ja-Parole heraus. Lediglich die SP, die Grünen, die PdA und die Lega sowie
der Schweizerische Gewerkschaftsbund empfahlen ein Nein. Am 2. Dezember 2001
hiessen die Stimmberechtigten geschlossen mit 85% Ja-Stimmen die Einführung der
Schuldenbremse gut. Am meisten Unterstützung erhielt die Vorlage in den Kantonen
Nidwalden (90%), Appenzell Innerrhoden und St. Gallen (je 89%), am wenigsten im
Tessin und in den Westschweizer Kantonen Genf und Jura (je 75%). Gemäss der Vox-
Analyse hatten sogar die Sympathisanten der SP mit Zweidrittelmehrheit zugestimmt. 

Abstimmung vom 2. Dezember 2001

Beteiligung: 37,8%
Ja: 1 472 259 (84,7%) / 20 6/2 Stände
Nein: 265 090 (15,3%) / 0 Stände

Parolen:
– Ja: FDP, CVP, SVP, LP, CSP, EVP, FP, EDU, SD; SGV, Arbeitgeberverband,
economiesuisse.
– Nein: SP, GP (1*), Lega, PdA; SGB.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 37

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 02.12.2001
MAGDALENA BERNATH

Das Parlament nahm den Finanzplan zur Kenntnis – gegen den Widerstand der SVP, die
einen Hinweis auf das Swissair-Engagement des Bundes vermisste. Aufgrund der
zunehmenden Staats- und Steuerquote und der sich abschwächenden Konjunktur
diagnostizierte die SVP in einer Interpellation (Ip. 01.3441) einen dringenden
Handlungsbedarf bei den Budget- und Finanzplanvorlagen des Bundes. Der Bundesrat
war anderer Meinung: Da die Schuldenbremse noch nicht eingeführt sei, bestünden
keine konkreten Pläne für ein weiteres Sparpaket. Mit 93:75 Stimmen überwies der
Nationalrat gegen den Willen des Bundesrates eine Motion der Finanzkommission(Mo.
01.3678), die das Ausgabenwachstum im Finanzplan 2003-2005 von nominell 4,1% auf
3,3% senken will, um die Ausgaben zu stabilisieren. Die Anregung des Ständerats,
künftig bereits in der Herbstsession über die Finanzplanung zu diskutieren, um die
Sensibilität für die Budgetdebatte im Winter zu wecken, stiess bei Bundesrat Villiger auf
Skepsis. Es sei unsicher, ob die Finanzplanung bis im Herbst fertig sei. 38

BERICHT
DATUM: 14.12.2001
MAGDALENA BERNATH
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Auf eine Interpellation Schmied (svp, BE) betreffend Schuldenabbau erwiderte der
Bundesrat, dass er die Schulden in erster Linie nominal stabilisieren wolle, dies vor
allem mit dem Instrument der Schuldenbremse. Ausserordentliche Einnahmen wie der
Erlös des Bundes durch seine Beteiligung am Rückkauf von Swisscom-Aktien kämen
dem Schuldenabbau zugute.  39

INTERPELLATION / ANFRAGE
DATUM: 20.02.2002
MAGDALENA BERNATH

Der vom Bundesrat Ende August vorgestellte Finanzplan 2004-2006 geht von roten
Zahlen aus. Über die ganze Periode sei mit einem kumulierten Defizit von 960 Mio Fr. zu
rechnen. Allerdings entspricht der Finanzplan nicht den Erfordernissen der
Schuldenbremse – diese sind nur für den Voranschlag verbindlich. Wenn das Parlament
jedoch auf seine Teilbeschlüsse zum Sozialziel in der Krankenversicherung und zum
Bundesanteil an den AHV-/IV-Mehrwertsteuerprozenten zurückkäme, könnte der
Bundesrat einen annähernd schuldenbremsenkonformen Finanzplan vorlegen. 40

BERICHT
DATUM: 30.09.2002
MAGDALENA BERNATH

Im Einvernehmen mit dem Bundesrat nahm das Parlament vom Finanzplan in
ablehnendem Sinne Kenntnis; die vom Bundesrat Mitte Oktober präsentierten neuen
Einnahmenschätzungen und die zurückhaltenden Konjunkturprognosen hätten den
Wert des vorgelegten Berichts letztlich auf eine blosse Kompilation der beschlossenen
oder sich abzeichnenden Ausgaben reduziert und eine seriöse finanzpolitische
Diskussion verunmöglicht. Mit 89:57 Stimmen überwies der Nationalrat ein Postulat
seiner Finanzkommission (Po. 02.3631), das den Bundesrat aufforderte, bis zur
Sommersession 2003 eine finanzpolitische Standortbestimmung vorzulegen. Dieser
"neue" Finanzplan sei unter Kürzung der Ausgaben so zu überarbeiten, dass er den
Anforderungen der Schuldenbremse entspricht – die Linke hatte vergeblich verlangt,
für den Budgetausgleich auch die Einnahmen anzupassen, d.h. Steuererhöhungen zu
planen. 41

BERICHT
DATUM: 04.12.2002
MAGDALENA BERNATH

Der Ständerat überwies eine Motion der FK-NR (Mo. 01.3678), die das
Ausgabenwachstum im Finanzplan 2003-2005 von nominell 4,1% auf 3,3% senken will,
um die Ausgaben zu stabilisieren, nur als Postulat. Das Anliegen sei zwar berechtigt,
aber realpolitisch nicht umsetzbar; die Schuldenbremse gehe vor. Gegen den Antrag
des Bundesrats überwies der Rat auch eine Motion Merz (fdp, AR), welche die Regierung
beauftragt, den Voranschlag 2004 und den Finanzplan 2005-2007 so zu gestalten, dass
das Wachstum der Gesamtausgaben gegenüber dem Voranschlag 2003 auf die
durchschnittlich erwartete Teuerung beschränkt bleibt. Zudem soll der Bundesrat
weitergehende ausgabenseitige Entlastungsmassnahmen aufzeigen. Bundesrat Villiger
erklärte, dass bei der Erarbeitung von Voranschlag und Finanzplan nicht nur die
Schuldenbremsenkonformität im Vordergrund stehe. Der Bundesrat wolle auch den
finanzpolitischen Spielraum sicherstellen. Die Kosten, die im AHV- und IV-Bereich
unweigerlich anstehen, seien jedoch derart hoch, dass sie nicht durch Einsparungen in
anderen Bereichen kompensiert werden können. Deshalb seien die Forderungen der
Motion nicht realistisch. 42

MOTION
DATUM: 10.12.2002
MAGDALENA BERNATH

Zusammen mit dem Voranschlag unterbreitete der Bundesrat dem Parlament zwei
Massnahmen zur Entlastung des Bundeshaushalts. Diskussions- und oppositionslos
stimmte dieses einer Änderung des Raumplanungsgesetzes, wonach die Kantone keine
Bundesbeiträge mehr an die Kosten der Richtpläne erhalten, zu; mit dieser Massnahme
sollen ab 2005 insgesamt 1,7 Mio Fr. eingespart werden. Umstritten war hingegen eine
Änderung des Postgesetzes, welche eine Kürzung der Bundesmittel für die Beförderung
von abonnierten Zeitungen und Zeitschriften vorsah und mit der ab 2004 jährlich 20
Mio Fr. eingespart werden sollen. Die Linke argumentierte, die Kürzung komme zur
falschen Zeit, weil die Staatspolitische Kommission des Nationalrats einen
Verfassungsartikel zur Presseförderung in Arbeit habe. Ausserdem träfe sie die
Falschen, nämlich vor allem Zeitungen und Zeitschriften, die ihre gesamte Auflage über
die Post und nicht über private Zustellorganisationen vertragen lassen. In der
Schlussabstimmung wurde die Vorlage mit 112:62 (Nationalrat) resp. 41:0 Stimmen
(Ständerat) gutgeheissen. (Siehe auch hier) 43

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.12.2002
MAGDALENA BERNATH
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Gegen den Antrag des Bundesrates überwies der Nationalrat im Frühling eine Motion
Walker (cvp, SG), welche die Regierung beauftragt, den Voranschlag 2004 und den
Finanzplan 2005-2007 so zu gestalten, dass das Wachstum der Gesamtausgaben
gegenüber dem Voranschlag 2003 auf die durchschnittlich erwartete Teuerung
beschränkt bleibt; der Ständerat hatte im Vorjahr bereits einer gleich lautenden Motion
Merz (fdp, AR) (Mo. 02.3573) zugestimmt. Finanzminister Villiger erklärte in seiner
Antwort auf eine diesbezügliche dringliche einfache Anfrage von Anita Fetz (sp, BS)
(Anfrage 03.1014), es wäre eine jährliche Kürzung der geplanten Ausgaben um 7 Mia Fr.
nötig, um die Vorgaben des Vorstosses zu erfüllen. Die damit verbundenen Eingriffe in
die staatliche Aufgabenerfüllung wären weder sachlich vertretbar noch politisch
umsetzbar. Um den Bundeshaushalt langfristig zu sanieren, plane der Bundesrat vorerst
ein Entlastungsprogramm von 2 Mia. Fr. Da die WAK-NR nicht bereit war, die
Inkraftsetzung der Ehepaar- und Familienbesteuerung zeitlich zu verschieben, seien
zusätzliche Einsparungen von 1,5 Mia. bei den Ausgaben nötig. Der Bundesrat halte sich
jedoch die Möglichkeit offen, allenfalls auch einnahmenseitige Massnahmen
vorzuschlagen, so die Einführung einer Bundeserbschafts- und -schenkungssteuer, die
Erhöhung der Mehrwertsteuer und die Schliessung von Steuerlücken in verschiedenen
Bereichen. Die Diskussion der gleich lautenden Motion der FDP-Fraktion (Mo. 02.3442)
wurde verschoben. 44

MOTION
DATUM: 21.03.2003
MAGDALENA BERNATH

Im Sommer lehnte der Nationalrat eine Motion seiner Finanzkommission ab, welche die
Kreditsperre für die Ausgaben des laufenden Jahres von 1% auf 2% erhöhen wollte.
Gemäss Bundesrat Villiger hätte dies bedeutet, dass zusätzlich zu den geplanten
Sparmassnahmen im zweiten Halbjahr 2003 noch 90 Mio Fr. hätten eingespart werden
müssen. 45

MOTION
DATUM: 10.06.2003
MAGDALENA BERNATH

Anfang Juli präsentierte der Bundesrat seine Botschaft zum Entlastungsprogramm
2003 (EP 03); das Parlament hatte die Regierung im Vorjahr beauftragt, den Finanzplan
2004-2006 unter Kürzung der Ausgaben so zu überarbeiten, dass er den
Anforderungen der Schuldenbremse entspricht. Das EP 03 sah, gemessen am
Finanzplan vom September 2002, im Jahr 2006 Verbesserungen von knapp 3,3 Mia Fr.
vor. Davon entfielen rund 85% auf ausgabenseitige Massnahmen, die sich
schwergewichtig auf die sechs Aufgabengebiete soziale Wohlfahrt, Verkehr,
Landesverteidigung, Landwirtschaft, Bildung und Forschung sowie Beziehungen zum
Ausland verteilten; daneben war quer durch das gesamte Aufgabenspektrum des
Bundes eine grosse Zahl punktueller Entlastungsmassnahmen vorgesehen (die in der
Vernehmlassungsvorlage enthaltene zweckgebundene Energielenkungsabgabe wurde
fallengelassen). Mit dem EP 03 beabsichtigte der Bundesrat, das jährliche
durchschnittliche Ausgabenwachstum von 3,8%, das der Finanzplan vom September
2002 vorsah, auf 2,1% zu senken. Das Ziel eines dauerhaften Haushaltsausgleichs lasse
sich voraussichtlich nicht erreichen. Für 2006 rechnete der Bundesrat mit einem
Defizit von gegen 2 Mia Fr. 46

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 03.07.2003
MAGDALENA BERNATH

In der Parlamentsdebatte zum Entlastungsprogramm 2003 am umstrittensten waren
der Fürsorgestopp im Asylwesen (die einzige grundlegende Systemänderung), das
Ausgabenwachstum im Bildungsbereich, die Finanzierung der Eisenbahngrossprojekte,
die Kürzungen bei EnergieSchweiz und das Impulsprogramm für Kinderkrippen. In der
Herbstsession nahm der Ständerat die Beratungen in Angriff. Er lehnte einen
Rückweisungsantrag Gentil (sp, JU) ab, der die Einsparungen auf 2 Mia Fr. begrenzen
und auf Massnahmen verzichten wollte, welche eine blosse Lastenverschiebung auf die
Kantone und Gemeinden darstellten. In der Detailberatung folgte der Rat in den
meisten Fällen den Vorgaben des Bundesrates und den Anträgen der vorberatenden
Spezialkommission; diese hatte zwar einige Akzentverschiebungen vorgenommen, das
Entlastungsziel von 3,3 Mia Fr. insgesamt aber eingehalten. Auf Antrag des Bundesrates
entschied die kleine Kammer, dass Asylsuchende, auf deren Gesuch nicht eingetreten
wird, kein Recht mehr auf Sozialleistungen haben, sondern nur noch auf die
verfassungsmässig verankerte Nothilfe, falls sie darum ersuchen. Stärker als der
Bundesrat kürzte der Ständerat die Ausgaben im Umweltbereich (zusätzliche
Einsparungen von 18 Mio Fr., dazu 11 Mio Fr. beim BUWAL) und im Personalbereich
(zusätzlich 48 Mio Fr.). Im Bereich Bildung, Forschung und Technologie (BFT) beschloss
der Rat hingegen Mindereinsparungen von 50 Mio Fr., was ein jährliches Wachstum von
4,75% statt der vom Bundesrat beantragten 4,5% zur Folge hat. Geschont wurde auch
die Forstwirtschaft (-21 Mio) sowie das Programm EnergieSchweiz (-20 Mio). Mit 20:19

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.09.2003
MAGDALENA BERNATH

01.01.98 - 01.01.18 14ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Stimmen lehnte der Ständerat einen Antrag Hess (fdp, OW) ab, welcher eine
Energielenkungsabgabe einführen wollte. Kommission und Bundesrat argumentierten
erfolgreich, es entspreche nicht der Idee des EP 03, neue Steuern und Abgaben
einzuführen, das Volk habe eine solche Förderabgabe deutlich verworfen; schliesslich
solle dieses komplexe Problem nicht im Rahmen der Entlastungsvorlage behandelt
werden. Beim Strassenbau beschloss der Rat, die Beiträge an die Kantone um 60 Mio Fr.
weniger zu kürzen. Ganz knapp scheiterte in diesem Kontext ein Antrag Marty (fdp, TI),
der die Investitionen in den Strassenbau und Strassenunterhalt von jeder Kürzung
ausnehmen und zum Ausgleich die Mineralölsteuer um drei Rappen pro Liter erhöhen
wollte. Weitere Zugeständnisse machte die kleine Kammer auch bei der Landwirtschaft,
indem sie mit 21:19 Stimmen einen Antrag Bieri (cvp, ZG) unterstützte, das
Ausgabenwachstum bei den Direktzahlungen nicht nur im Sinne der
Kommissionsmehrheit zu halbieren, sondern ganz von der Sparübung auszunehmen.
Beim Parlamentsressourcengesetz folgte der Rat der Kommissionsminderheit und
beschloss, die jährlichen Entschädigungen pro Parlamentarier um 3000 Fr. zu kürzen.
In der Gesamtabstimmung wurde das Entlastungsprogramm lediglich von der SP
abgelehnt und mit 26:6 Stimmen angenommen. 47

Der Nationalrat behandelte das Entlastungsprogramm 2003 noch in derselben Session.
In der Eintretensdebatte betonten die Bürgerlichen, das EP 03 stelle angesichts der
völlig aus dem Ruder gelaufenen Bundesfinanzen das absolute Minimum an
Einsparungen dar. Die überproportional wachsenden Ausgaben müssten auf einen
vernünftigen, langfristig tragbaren Kurs gebracht werden. Die Linke hingegen
bezeichnete das Entlastungsprogramm als ein massives Spar- und Abbauprogramm, das
den verfassungsmässigen Auftrag einer nachhaltigen Entwicklung gefährde. Zudem sei
es stossend, das Programm gleichzeitig mit dem Steuerpaket vorzulegen; die Kosten
würden bloss auf Gemeinden und Kantone überwälzt. Während die Grünen gar nicht
erst auf die Vorlage eintreten wollten, beantragten die Sozialdemokraten Rückweisung
des Geschäfts mit dem Auftrag, das Entlastungsprogramm von 3,3 Mia auf 2 Mia Fr. zu
redimensionieren und den Haushalt auch über Mehreinnahmen wie der Einführung
einer eidgenössischen Erbschafts- und Schenkungssteuer zu finanzieren – der
Nichteintretensantrag wurde mit 132:41, der Rückweisungsantrag mit 120:59 Stimmen
abgelehnt. In der viertägigen Debatte wich der Nationalrat verschiedentlich von den
Sparvorgaben des Bundesrates und den Beschlüssen des Ständerates ab und verfehlte
das Sparziel von 3,3 Mia Fr. um etwa 600 Mio Fr. Im Asylbereich lehnte die grosse
Kammer auf Antrag von Ruth Genner (gp, ZH) mit 95:82 Stimmen einen Systemwechsel
bei der Fürsorge ab. Neben dem links-grünen Lager, das den Eingriff mittels
Dringlichkeitsverfahren in eine laufende Gesetzesrevision beklagte, votierte auch die
SVP-Fraktion gegen die Änderung, um eine Überwälzung der Kosten auf die Kantone zu
verhindern. Im Bereich Bildung, Forschung und Technologie setzte sich ein Einzelantrag
Randegger (fdp, BS) durch, der ein Ausgabenwachstum von 5,5% vorsah, anstelle von
4,5% (Bundesrat) resp. 4,75% (Ständerat); die Kommission hatte ein Ausgabenwachstum
von 5% beantragt, während Beck (lp, VD) ganz auf Kürzungen hatte verzichten wollen,
was dem ursprünglich geplanten Wachstum von 6% entsprochen hätte. Beim
Impulsprogramm für die Kinderkrippen konnte sich dank der Unterstützung der CVP-
Fraktion ein Minderheitsantrag von Liliane Maury Pasquier (sp, GE) durchsetzen, der
gänzlich auf die Kürzung von 12 Mio verzichtete. Entgegen Bundesrat und Ständerat
lehnte es der Nationalrat auf Antrag Abate (fdp, TI) ab, vom Bundesanteil an der LSVA bis
2007 nur 80% statt 100% in den Finöv-Fonds zu leiten. Weniger Einsparungen als der
Ständerat beschloss die grosse Kammer auch beim Programm EnergieSchweiz, dem die
Subventionen um 25 statt um 45 Mio Fr. gekürzt werden. Gleichzeitig votierte sie mit
87:84 Stimmen nur knapp gegen die von einer links-grünen Kommissionsminderheit
geforderte Einführung einer Energie-Lenkungsabgabe von 0,1 Rappen pro
Kilowattstunde auf nicht erneuerbaren Energien. Da das Parlament in der Zwischenzeit
bei der 11. AHV-Revision auf die soziale Abfederung des Rentenvorbezugs verzichtet
hatte, lehnte der Nationalrat das von Bundesrat und Ständerat beschlossene einmalige
Aussetzen des Mischindexes stillschweigend ab. Weiter als der Ständerat ging die grosse
Kammer beim Personalressourcengesetz, wo sie nicht nur die Entschädigungen der
Parlamentarier kürzte, sondern auch das Einkommen der Magistratspersonen
(Bundesräte, -richter und -kanzlerin) um 5%. Das Entlastungsprogramm passierte die
Gesamtabstimmung gegen die Voten von Grünen und SP mit 103:60 Stimmen. 48
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Während der Wintersession befassten sich die Räte mit den Differenzen bezüglich dem
Entlastungsprogramm 2003: In der ersten Runde schloss sich der Ständerat nur bei der
Aussetzung des AHV-Mischindexes und beim Programm EnergieSchweiz dem
Nationalrat an. Um zum Nationalrat, in dem der Systemwechsel bei der Fürsorge im
Asylbereich aufgrund einer taktischen Koalition zwischen der Linken und der SVP-
Fraktion vorläufig gescheitert war, eine Brücke zu bauen, präzisierte die kleine Kammer,
in welcher Form der Bund eine allfällige Nothilfe übernimmt. Insbesondere legte sie
fest, dass der Bundesrat die Nothilfepauschale aufgrund einer zeitlich befristeten
Kostenüberprüfung und nach Konsultation der Kantone anpassen wird. Diesem
Systemwechsel im Asylbereich stimmte der Nationalrat in der Folge zu. Zu weit ging der
grossen Kammer ein von Zuppiger (svp, ZH) eingebrachter Minderheitsantrag, der auch
die erst nach einem Verfahren abgewiesenen Asylsuchenden aus dem Fürsorgesystem
ausschliessen wollte. Beim Fonds für Eisenbahngrossprojekte folgte der Nationalrat
dem restriktiveren Sparkurs der kleinen Kammer: Er zeigte sich bereit, vom
Bundesanteil der LSVA befristet nur 80% in den Fonds für Eisenbahn-Grossprojekte zu
leiten. Die dabei eingesparten 325 Mio sollen bis 2009 wieder in den Fonds
zurückgezahlt werden. Nach längerer Diskussion um die Mittel im Bereich BFT setzte
sich schliesslich Kathy Riklin (cvp, ZH) mit einem Kompromissvorschlag durch:
Gegenüber dem Finanzplan sollen die Mittel für BFT um 296 Mio gekürzt werden. Dies
bedeutet ein jährliches Wachstum um ca. 5,2% gegenüber den ca. 4,8% gemäss
Ständerat. In der Einigungskonferenz setzte sich der Ständerat bei der Bildung
(jährliches Aufgabenwachstum von 4,8%) und bei der Besoldung von
Magistratspersonen (keine Lohnkürzung um 5%) durch, der Nationalrat hingegen bei der
Anstossfinanzierung von Kinderkrippen (keine Kürzung). Das Parlament verabschiedete
das Entlastungsprogramm 2003 im Betrag von rund 3 Mia Fr. gegen die Opposition der
Linken mit 116:72 (Nationalrat) resp. 32:7 Stimmen (Ständerat); die dringlichen
Massnahmen wurden mit 118:69 resp. 33:7 Stimmen gutgeheissen, mit 173:2 resp. 42:0
Stimmen die Änderung des Finanzhaushaltsgesetzes, um den Zeitplan zum Abbau des
strukturellen Defizits anzupassen, und mit 134:35 resp. 27:0 Stimmen die Änderung des
Parlamentsressourcengesetzes, das eine befristete Kürzung der Parlamentarierbezüge
ermöglicht. 49

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.12.2003
MAGDALENA BERNATH

Mit einer Motion verlangte Ständerat Epiney (cvp, VS) (Mo. 02.3736) vom Bundesrat eine
umfassende Überprüfung der Bundesaufgaben. Analog zur NFA-Kommission soll eine
Spezialkommission erstens Vorschläge zu einer allgemeinen Reform der
Bundesaufgaben basierend auf den Kriterien Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit
unterbreiten, zweitens das Problem der permanenten Überlastung des Bundes und
seiner Institutionen analysieren und drittens für jedes neue Investitionsvorhaben ein
Spezialbudget vorlegen. Die ersten beiden Punkte des Vorstosses wurden überwiesen,
der dritte abgelehnt; der Bundesrat hatte die ersten Punkte nur in Postulatsform
entgegen nehmen wollen. Auf Antrag des Bundesrates überwies der Ständerat eine
Motion Schweiger (fdp, ZG) (Mo. 03.3345) als Postulat, welches die Regierung
beauftragt, in vierzig Punkten eine Reihe von Reformen in den verschiedensten
Politikbereichen (Gesundheit, soziale Wohlfahrt, Verkehr, Landesverteidigung etc.)
voranzutreiben. Die Absicht des Motionärs war, den Bundesrat dazu zu bewegen, dem
Parlament eine Auswahlmöglichkeit bei den Sparvorschlägen zu bieten. Bundesrat
Villiger entgegnete, dass er dies gerne tun würde, doch sehe er kein grösseres
Sparpotenzial. Der Rat überwies auch ein Postulat Bürgi (svp, TG) (Mo. 03.3348), das die
finanzpolitische Prüfung von längerfristigen Reformen in elf Bereichen anregte. Im
Anschluss an die Debatte zum Entlastungsprogramm 2003 überwies das Parlament eine
Motion der Spezialkommission-NR (Mo. 03.3435) als Postulat beider Räte, welches ein
weiteres Sanierungsprogramm fordert; die Diskussion einer Motion der SVP-Fraktion
(Mo. 03.3495), die ein Sanierungspaket mit einer Aufgabenverzichtsplanung und einer
Ausgabenreduktion von mindestens 2,5 Mia Fr. bis Ende 2004 verlangt, wurde
verschoben. 50

MOTION
DATUM: 19.12.2003
MAGDALENA BERNATH

Diskussionslos überwies der Nationalrat ein Postulat von Susanne Leutenegger
Oberholzer (sp, BL), welches verlangt, den Einfluss der Fiskal- und der Staatsquote auf
das Wirtschaftswachstum vertieft zu untersuchen. Ein Postulat Strahm (sp, BE) (Po.
02.3338) wurde abgelehnt, obschon der Bundesrat den Vorstoss bereits umgesetzt
hatte, indem er für die Berechnung der Fiskalquote (Abgaben an den Staat in Prozent
des Bruttoinlandproduktes) gemäss OECD-Kriterien neu die privaten Beiträge an die
Krankenversicherung und die freiwilligen Beiträge an die KV-Zusatzversicherung nicht
mehr berücksichtigte. 51
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Während des laufenden Jahres behandelten die Räte mehrere Vorstösse, welche eine
Aufgabenverzichtsplanung verlangten: In der Sommersession lehnte der Nationalrat
eine von Ständerat Epiney (cvp, VS) (Mo. 02.3736) eingereichte Motion, welche eine
umfassende Überprüfung der Bundesaufgaben verlangte, ab, da mit den
Entlastungsprogrammen 2003 und 2004 bereits entsprechende Schritte eingeleitet
seien. Auf Antrag des Bundesrates überwies er drei gleichlautende Motionen der SVP-,
CVP- und FDP-Fraktion (Mo. 02.3444, Mo. 02.3443, Mo. 02.3442)  als Postulate, welche
eine schuldenbremsenkonforme Finanzplanung ohne Steuererhöhungen, eine
Verzichtsplanung sowie eine Beschränkung des Ausgabenwachstums auf das
Wirtschaftswachstum forderten und stimmte der Umwandlung einer weiteren Motion
der FDP-Fraktion (Mo. 02.3560) in ein Postulat zu, das die Kürzung der Ausgaben
verlangte. In der Herbstsession nahm der Nationalrat eine Motion der CVP-Fraktion
(Mo. 03.3311) an, welche die Überprüfung von Aufgaben und Leistungen des Bundes und
der Strukturen der Bundesverwaltung sowie die Durchforstung der Rechtserlasse
forderte. Der Bundesrat hatte diesen Vorstoss lediglich in Postulatsform
entgegennehmen wollen. 52

MOTION
DATUM: 27.09.2004
MAGDALENA BERNATH

Im Anschluss an die Budgetdebatte überwies das Parlament eine Motion der FK-NR,
welche den Bundesrat beauftragte, die Normen und Standards der allgemeinen
Bundesverwaltung im Bereich Bauten, Raumbewirtschaftung, Logistik und
Informationstechnologie in allen Departementen durchzusetzen. Zwei weitere
Vorstösse der Kommission stiessen beim Nationalrat zwar auf Zustimmung, der
Ständerat lehnte sie jedoch auf Antrag des Bundesrats ab: Die erste Motion (Mo.
04.3615) forderte eine konkrete Aufgabenverzichtsplanung und Verwaltungsreform, um
mindestens ein ausgeglichenes Rechnungsergebnis zu erreichen. Der Ständerat verwarf
sie mit der Begründung, dass nur noch das Finanzplanjahr 2006 einen negativen
Abschluss aufzeige, 2007 und 2008 gingen von schwarzen Zahlen aus. Um auch für
2006 einen ausgeglichenen Abschluss zu erreichen, müsste parallel zum und
gleichzeitig mit dem Entlastungsprogramm 2004 (EP 04) mit einem Umfang von 2 Mia
Fr. ein weiteres Sanierungsprogramm in der Grössenordnung von rund 800 Mio Fr.
konzipiert und mit Gesetzesänderungen im Hinblick auf das Jahr 2006 umgesetzt
werden. Ein derart drastisches Vorgehen – zwei Sanierungsprogramme gleichzeitig
nebeneinander – sei nicht nur nicht machbar, sondern gefährde das EP 04. Die zweite
vom Ständerat verworfene Motion (Mo. 04.3617) verlangte, die im Generalsekretariat
des UVEK unter der Rubrik „Dienst für besondere Aufgaben“ anfallenden, von den
Bestellern nicht vollständig abgegoltenen Kosten bezüglich des Kostendeckungsgrades,
der Transparenz und der Departementszuordnung zu überprüfen und entsprechende
Anpassungen im Budget 2006 vorzunehmen. Der Nationalrat überwies zudem
diskussionslos ein Postulat der FDP-Fraktion (Po. 04.3445), welches vom Bundesrat die
Gewährleistung der Kostentransparenz für staatliche Leistungen forderte. 53

MOTION
DATUM: 08.12.2004
MAGDALENA BERNATH

Obschon die Bestimmungen der Schuldenbremse nur auf den Voranschlag Anwendung
finden, präsentierte der Bundesrat im Herbst einen schuldenbremsenkonformen
Finanzplan 2006-2008. Für das Jahr 2006 rechnet er mit einem Defizit von 799 Mio
Fr., für die Jahre 2007 und 2008 mit Einnahmenüberschüssen von 618 Mio und 715 Mio
Fr. Dank der Sanierungsmassnahmen der Entlastungsprogramme 2003 und 2004 sei es
möglich, die strukturellen Defizite bis 2007 abzubauen. Bedingung sei, dass die
eidgenössischen Räte den geplanten Massnahmen zustimmten und sich die dem
Finanzplan zugrunde liegenden Konjunkturprognosen bestätigten. Das Parlament nahm
den Finanzplan zur Kenntnis, beurteilte aber das zugrunde gelegte
Wirtschaftswachstum und die Einnahmenschätzungen als zu optimistisch. 54

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.12.2004
MAGDALENA BERNATH

Ende Dezember verabschiedete der Bundesrat seine Botschaft zum
Entlastungsprogramm 2004 (EP 04), mit dem er die strukturellen Defizite des Bundes
bis 2007 beseitigen will. Das EP 04 setzt hauptsächlich auf der Ausgabenseite an und
besteht im Vergleich zum EP 03 aus deutlich weniger, aber wesentlich ergiebigeren
Massnahmen mit Schwergewicht auf den sechs grossen Ausgabengebieten (soziale
Wohlfahrt, Verkehr, Landesverteidigung, Bildung und Grundlagenforschung,
Landwirtschaft sowie Beziehungen zum Ausland) und aus Massnahmen, die sich relativ
einfach und rasch umsetzen lassen. Auf der Einnahmenseite sollen mittels verstärkter
Kontrolltätigkeit Mehreinnahmen im Umfang von 100 Mio Fr. bei der Mehrwertsteuer
und der direkten Bundessteuer erzielt werden. Zusammen mit den im Rahmen einer
systematischen Aufgabenverzichtsplanung vorgesehenen Kürzungen der Personal-,
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Sach- und Investitionsausgaben in allen Aufgabenbereichen (400 Mio) resultiert die
angestrebte finanzielle Entlastung von gegen 2 Mia Fr. im Jahr 2008. 55

Im Frühjahr nahmen die Räte die Beratungen zum Entlastungsprogramm 2004 (EP 04)
in Angriff. Dieses konzentriert sich hauptsächlich auf die sechs grossen
Ausgabengebiete soziale Wohlfahrt, Verkehr, Landesverteidigung, Bildung und
Grundlagenforschung, Landwirtschaft sowie Beziehungen zum Ausland und umfasst ein
Bundesgesetz mit sämtlichen für die Umsetzung notwendigen Bestimmungen sowie
zwei Verordnungen betreffend Kredite für ETH-Grundstücke und -Bauten resp.
Gebühren und Entschädigungen bei eidgenössischen Medizinalprüfungen. In der
Parlamentsdiskussion am umstrittensten waren die Übertragung der ETH-Immobilien
vom Bund an die ETH, Einsparungen bei den Hochschulbeiträgen, beim
Nationalstrassenunterhalt, beim Bundespersonal, bei den Sachausgaben sowie die
Aufhebung der Rückerstattung der Mineralölsteuer. Die vom Bundesrat
vorgeschlagenen Kürzungen 2006-2008 belaufen sich auf insgesamt 4,904 Mia Fr.: 204
Mio beim EDA (Entwicklungshilfe: 192 Mio, Osthilfe: 7 Mio, weitere Massnahmen: 5 Mio),
1164 Mio beim EDI (Prämienverbilligung KVG: 310 Mio, Beitragskürzungen ETH/kant.
Hochschulen: 290 Mio, Reserveabbau Nationalfonds: 180 Mio, Leistungsanpassung
Militärversicherung: 26 Mio, Kostensenkungen 5. IV-Revision: 97 Mio, Senkung
Bundesbeitrag an IV: 261 Mio), 222 Mio beim EJPD (Institut für geistiges Eigentum: 9
Mio, Asylbereich: 213 Mio), 489 Mio beim VBS (Verteidigungsbereich: 447 Mio, weitere
Massnahmen: 42 Mio), 303 Mio beim EFD (Ausfuhrbeiträge für landwirtschaftliche
Rohstoffe: 30 Mio, Aufhebung Rückerstattung Mineralölsteuer: 273 Mio), 558 Mio beim
EVD (Landwirtschaft: 185 Mio, Standort- und Technologieförderung: 60 Mio, Osthilfe: 55
Mio, Entwicklungshilfe: 42 Mio, Senkung Bundesbeitrag an die
Arbeitslosenversicherung: 216 Mio), 935 Mio beim UVEK (neuer Finanzierungsmodus
Eisenbahn-Grossprojekte: 245 Mio, Leistungsvereinbarung SBB (höhere Trassenpreise):
75 Mio, Nationalstrassenbau: 188 Mio, Nationalstrassenunterhalt: 60 Mio, allgemeine
Strassenbeiträge: 174 Mio, regionaler Personenverkehr: 70 Mio, Verzicht auf
Rückerstattung FinöV: 150 Mio, Kantonsanteil Mineralölsteuer: -27 Mio), 779 Mio für
Querschnittsmassnahmen (Aufgabenverzichtsplanung 2006-08: 372 Mio,
Besoldung/Personalvorsorge: 146 Mio, Kommissionen Tresorerie/Schuldendienst: 311
Mio, Anteile Dritter: -50 Mio) sowie 250 Mio für einseitige Massnahmen (Intensivierung
Kontrolltätigkeit direkte Bundessteuer/MWSt: 250 Mio)

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.03.2005
MAGDALENA BERNATH

In der Eintretensdebatte zum EP 04 kritisierte der Ständerat, die Vorlage sei zwar
notwendig, stelle aber frühere Sachentscheide unter dem Diktat der knappen Mittel in
Frage. Mit 30:7 Stimmen lehnte er einen Rückweisungsantrag Gentil (sp, JU) ab, der
neue Einnahmen prüfen, das Sparvolumen reduzieren und auf Vorschläge in jenen
Bereichen verzichten wollte, welche das Parlament in vorangehenden Budgetdebatten
als prioritär beschlossen hatte, d.h. bei der Forschung, dem öffentlichen Verkehr und
bei den Nationalstrassen. In der Detailberatung folgte die kleine Kammer weitgehend
den Vorgaben der Regierung und den Anträgen ihrer vorberatenden Spezialkommission.
In folgenden Bereichen zeigte sie sich grosszügiger als der Bundesrat: Damit die
Kantone ihre Investitionen weiterhin tätigen können und um die durch das EP 04
stärker belasteten Rand- und Bergregionen im Vergleich zu den Zentren zu entlasten,
verzichtete der Rat bei den allgemeinen Strassenbeiträgen auf die Kürzung der
Kantonsbeiträge (-174 Mio) und schonte den regionalen Personenverkehr (-40 Mio).
Abgelehnt wurde auch die Aufhebung der Rückerstattung der Mineralölsteuer, und zwar
nicht nur wie von der Kommission gewünscht beim öffentlichen Regionalverkehr,
sondern auch bei der Land- und Forstwirtschaft sowie der Berufsfischerei (insgesamt
-273 Mio). Zu Diskussionen Anlass gab die als Kompensation für Beitragskürzungen
gedachte Übertragung von ETH-Grundstücken im Wert von 5-7,5 Mia vom Bund an die
ETH: Lombardi (cvp, TI) hielt es für nicht verantwortbar, eine solch massive
„Enteignung“ des Bundes im Rahmen eines Sparprogramms vorzunehmen und forderte
vom Bundesrat eine separate Botschaft. Mit 18:17 Stimmen lehnte der Rat den Antrag
des Tessiners ab, hoffte aber, dass der Nationalrat als Zweitrat eine vertiefte
Überprüfung vornehmen werde. Mit geringeren Einbussen konnten auch die
universitären Hochschulen rechnen (-30 Mio). Um die entstandenen Ausfälle zumindest
teilweise zu kompensieren, kürzte die kleine Kammer im Gegenzug die Beiträge für den
Nationalstrassenunterhalt (+80 Mio) und beschloss zusätzliche Sparmassnahmen beim
Bundespersonal (+150 Mio) und bei der Verwaltungsreform (+70 Mio). Durch die
Abweichungen verfehlte der Ständerat das Sparziel des Bundesrates um rund 190
Mio (Inklusive Kantonsanteil Mineralölsteuer (+27 Mio)). In der Gesamtabstimmung
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wurde das EP 04 mit 19:14 Stimmen bei 5 Enthaltungen angenommen; die ETH-Vorlage
mit 22 Stimmen und jene zu den Medizinalprüfungen mit 27 Stimmen. 56

Gegen den Willen des Bundesrates stimmte der Ständerat in der Frühlingssession einer
Motion Lauri (svp BE) zu, welche verlangt, den Einnahmenschätzungen für Budget und
Finanzplan realistisch-konservative Annahmen zugrunde zu legen, da die
Einschätzungen in den vergangenen Jahren zu optimistisch ausgefallen seien. Der
Nationalrat lehnte den Vorstoss ab. 57

MOTION
DATUM: 09.06.2005
MAGDALENA BERNATH

Im Vorfeld der Beratungen zum EP 04 lehnte der Nationalrat eine Motion seiner
Finanzkommission (Mo. 05.3005) ab, die forderte, mittels Korrekturen bei den
Ausgaben bereits im Jahr 2006 ein ausgeglichenes Budget zu präsentieren und
bekräftigte damit die vom Parlament beschlossene Strategie, den Haushaltsausgleich
erst 2007 zu realisieren. Beim EP 04 verlangten Grüne und SP vergeblich Nichteintreten
resp. Rückweisung der Vorlage an den Bundesrat mit dem Auftrag, auch neue
Einnahmen zu prüfen und das Sparvolumen auf einen Betrag zu kürzen, der das
Wirtschaftswachstum nicht gefährde. In der Detailberatung scheiterte sowohl die Linke
als auch die SVP mit ihren Anträgen, bei der Entwicklungs- und Osthilfe, der Armee, der
Kultur- und der Wohnbauförderung sowie im Asylwesen auf Kürzungen zu verzichten
bzw. weitere Einsparungen vorzunehmen. Der Nationalrat folgte mit wenigen
Ausnahmen dem Bundesrat und den Vorgaben des Ständerates. Wie die kleine Kammer
hielt er an der Rückerstattung der Mineralölsteuer fest (-273 Mio) und billigte die
Mindereinsparungen beim regionalen Personenverkehr (-40 Mio). Gutgeheissen wurden
auch die zusätzlichen Kürzungen bei der Verwaltungsreform (+70 Mio) und den
Personalausgaben (+150 Mio); eine links-grüne Mehrheit hatte das Personal mit Hinweis
auf bisher erbrachte Opfer und die Gefährdung der Sozialpartnerschaft verschonen
wollen, während die SVP Einsparungen von 225 Mio beantragt hatte. Differenzen zum
Erstrat schuf die grosse Kammer in folgenden Bereichen: Mit deutlicher Mehrheit
wehrte sie sich gegen die Übertragung von Immobilien vom Bund an die ETH mit dem
Argument, eine derart weitreichende Gesetzesänderung gehöre nicht in ein
Entlastungsprogramm; Bundesrat Merz hatte vergeblich dargelegt, das Geschäft sei im
Zusammenhang mit der Teilrevision des ETH-Gesetzes bereits angedacht worden und
stelle für die ETH-Leitung einen Anreiz dar, sparsamer, kostenbewusster und gezielter
mit diesen Bauten umzugehen, als dies von der Bundesverwaltung in Bern aus
geschehe. Gegen den Willen des Bundesrates folgte die grosse Kammer einem
Einzelantrag Noser (fdp, ZH) und schonte die universitären Hochschulen noch mehr als
der Ständerat (-90 Mio), um einen Ausgleich zur nicht erfolgten Übertragung der
Immobilien an die ETH zu schaffen. Hingegen lehnte es der Rat ab, die Kürzung der
nicht werkgebundenen Strassenbeiträge aufzuheben (-174 Mio) und beim
Nationalstrassenunterhalt zusätzliche Einsparungen (+80 Mio) vorzusehen. Zusätzliche
Sparmöglichkeiten ortete die grosse Kammer zudem bei den Sachausgaben (+175 Mio)
sowie den Bundesämtern für Bauten und Logistik (+45 Mio) resp. Bevölkerungsschutz
(+30 Mio). Die Kommissionsanträge zu Einsparungen bei der Informatik und der
Wohnbauhilfe wurden abgelehnt. Chancenlos blieben ferner zwei Anträge der Linken,
eine Untersuchung der Wirksamkeit des EP 04 und seiner Folgen auf Kantone,
Gemeinden, Bundeshaushalt und Volkswirtschaft resp. eine Überprüfung der
geschlechterspezifischen Auswirkungen des EP 04, des EP 03 und der
Aufgabenverzichtsplanung vorzunehmen. Der Nationalrat übertraf die Zielvorgabe des
Bundesrates um knapp 80 Mio Fr. (Inklusive Kantonsanteil Mineralölsteuer (+27 Mio)).
Das Entlastungsprogramm 2004 passierte die Gesamtabstimmung mit 95:62 Stimmen
bei 2 Enthaltungen, die Verordnung zu den Medizinalprüfungen mit 140:10 Stimmen bei
9 Enthaltungen. 58

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.06.2005
MAGDALENA BERNATH

Zur Differenzbereinigung musste das Entlastungsprogramm 2004 in der
Sommersession noch zweimal in jeden Rat. Bei der Übertragung der Immobilien an die
ETH schloss sich die kleine Kammer dem Nationalrat an und trat nicht mehr auf die
Vorlage ein. Erfolgreich war der Nationalrat bei den Kürzungen beim Bundesamt für
Bauten und Logistik (+45 Mio), dafür setzte sich der Ständerat bei den allgemeinen
Strassenbeiträgen, die von Einsparungen verschont blieben, zugunsten der Kantone
durch (-174 Mio). In den übrigen Bereichen einigten sich die beiden Kammern auf
Kompromissvorschläge: Weniger Einbussen als vom Bundesrat vorgesehen mussten die
universitären Hochschulen hinnehmen (-80 Mio), Mehreinsparungen beschloss das
Parlament hingegen beim Nationalstrassenunterhalt (+120 Mio), bei den Sachausgaben

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.06.2005
MAGDALENA BERNATH
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(+75 Mio) und beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz (+15 Mio). Aufgrund dieser
Entscheide unterschritten die Räte das ursprüngliche Sparziel der Regierung von rund
4,9 Mia nur knapp um 65 Mio Fr. Die Vorlage passierte die Schlussabstimmung gegen
den Widerstand des links-grünen Lagers im Nationalrat mit 114:67 Stimmen bei 6
Enthaltungen und im Ständerat mit 36:3 Stimmen bei 3 Enthaltungen. 59

Diskussionslos stimmte der Nationalrat einer Motion der FDP-Fraktion zu, welche den
Bundesrat auffordert, die Synergie- und Rationalisierungspotenziale in der
Bundesverwaltung als Folge der vom Volk angenommenen NFA aufzuzeigen und einen
Bericht über den Zeitplan der Realisierung der Effekte auf Budget und Personal zu
erstellen. 60

MOTION
DATUM: 17.06.2005
MAGDALENA BERNATH

Obschon die Bestimmungen der Schuldenbremse nur auf den Voranschlag Anwendung
finden, präsentierte der Bundesrat im Herbst einen schuldenbremsenkonformen
Finanzplan 2007-2009. Dank der Massnahmen des Entlastungsprogrammes 2004 (EP
04) und der Aufgabenverzichtsplanung sei die kurzfristige Stabilisierung des
Bundeshaushaltes in Griffweite gerückt. Für die kommenden drei Jahre rechnete die
Regierung jeweils mit Einnahmenüberschüssen, 2007 mit 410 Mio, 2008 mit 550 Mio
und 2009 mit 870 Mio Fr., für die ersten beiden Jahre allerdings nur nach Neuauflage
der Kreditsperre. Der notwendige Rückgriff auf dieses lineare Sparinstrument, vor allem
aber die drohenden Mehrausgaben machten deutlich, dass mit dem EP 04 und der
Aufgabenverzichtsplanung lediglich ein Etappenziel erreicht werde. Das
durchschnittliche Ausgabenwachstum von real rund 2% sei weiter abzusenken, und dies
bedinge tiefgreifende Strukturreformen im hochgradig gebundenen Transferbereich. 61

BERICHT
DATUM: 24.08.2005
MAGDALENA BERNATH

Im Herbst gab der Bundesrat bekannt, im Rahmen der Überprüfung des
Aufgabenportfolios 20% der Ausgaben (rund 12 Mia Fr.) abbauen zu wollen. Diese
Redimensionierung des Staatshaushaltes bedinge Gesetzes- oder
Verfassungsänderungen, so dass sich die Regierung während der ganzen Legislatur
2007-2011 damit befassen werde. Erste Entlastungen seien für 2009 vorgesehen.
Konkret sollen die Bundesaufgaben in 41 Aufgabenbereiche eingeteilt werden. Zu klären
sei, ob der Bund a) auf eine Aufgabe ganz oder teilweise verzichten könne; b) ob sie
sich, falls es sich um eine Verbundaufgabe von Bund und Kantonen handle, so
entflechten lasse, dass nur noch eine Staatsebene zuständig sei und c) ob der Bund
diese Ausgabe auslagern oder privatisieren könne. Ziel sei es, die Finanzen soweit zu
entlasten, dass Handlungsspielraum entsteht für allfällige Neuausgaben, ohne dass der
Bund neue Defizite in Kauf nehmen oder die Steuern erhöhen müsse. 62

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 10.09.2005
MAGDALENA BERNATH

Das Parlament nahm den Finanzplan zur Kenntnis, kritisierte aber den Einsatz der
Kreditsperre: Die Regierung müsste die nötigen Prioritäten setzen, welche zur
Schuldenbremsenkonformität führten und den Räten einen minimalen
Handlungsspielraum im Budgetprozess gewähren. Zudem vermissten die Räte eine auf
einen längeren Planungshorizont angelegte Verknüpfung zwischen Sach- und
Finanzpolitik. Der Nationalrat lehnte einen Ordnungsantrag seiner Finanzkommission
ab, die Behandlung des Finanzplanes auszusetzen, bis ein überarbeiteter Plan vorliege,
der den in den Motionen Schweiger (fdp, ZG) (Mo. 04.3518) und Loepfe (cvp, AI) (Mo.
04.3563) verlangten Schranken der Ausgabenentwicklung (Wachstum nur im Rahmen
der Teuerung) Rechnung trage. Bundesrat Merz kündigte an, durch die Erstellung von
Aufgabenportfolios künftig Sach- und Finanzpolitik besser zu verknüpfen. Im Anschluss
an die Beratungen überwies die grosse Kammer diskussionslos eine Motion ihrer
Finanzkommission (Mo. 05.3714), welche von der Regierung verlangt, im Finanzplan
künftig zu allen Aufgabengebieten die Ziele und Strategien zu liefern und diese so zu
definieren, dass sie mit Hilfe von Indikatoren beurteilt werden können. Sie lehnte eine
Motion der SP-Fraktion (Mo. 05.3611) ab, die im Finanzplan 2008-2011 dem
Wirtschaftswachstum und der Nachhaltigkeit Rechnung tragen und neue Einnahmen
prüfen wollte. 63

BERICHT
DATUM: 07.12.2005
MAGDALENA BERNATH
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In der Frühlingssession nahm die kleine Kammer eine im Vorjahr bereits vom
Nationalrat gebilligte Motion der CVP-Fraktion (Mo. 03.3311) an, welche die
Überprüfung von Aufgaben und Leistungen des Bundes und der Strukturen der
Bundesverwaltung sowie die Durchforstung der Rechtserlasse forderte. Das Parlament
überwies auch eine Motion von Ständerat Altherr (fdp, AR) (Mo. 04.3811) und eine in die
gleiche Richtung zielende Motion von Nationalrat Favre (fdp, VD) (Mo. 04.3810), welche
eine detaillierte Erfassung der Aufgaben und Aufträge der Bundesverwaltung und deren
Kosten verlangten und, unter Einbezug der Kantone, die Benennung der Schwerpunkte
künftiger Staatstätigkeit. Um zu verhindern, dass der Bundeshaushalt in den
kommenden Jahren wieder aus dem Ruder läuft, stimmten die Räte einer Motion
Schweiger (fdp, ZG) (Mo. 04.3518) zu, gemäss der die Ausgaben 2008 den Voranschlag
2004 um maximal 3 Mia Fr. überschreiten dürfen, wobei die Mehrausgaben so weit wie
möglich für wachstumspolitisch sinnvolle Aufgaben einzusetzen sind. Finanzminister
Merz appellierte an das Parlament, zur Umsetzung konsequent Hand zu bieten. In der
Wintersession überwies der Ständerat schliesslich eine Motion Lauri (svp, BE) (Mo.
05.3287) , welche von der Regierung verlangt, die finanzpolitisch prioritären
Strukturreformen so zu gestalten, dass sich die Mehrausgaben unter Berücksichtigung
der Konjunktur möglichst auf die Teuerung beschränken. Die Reformen sollen sich vor
allem auf die Bereiche Verkehr, Bildung, Soziales und Landwirtschaft konzentrieren.
Ausführlich debattiert, aber mit 18:13 Stimmen abgelehnt wurde ein Postulat
Sommaruga (sp, BE) (Po. 05.3597), das als „Gegenrecht“ zur Schuldenbremse auf der
Ausgabenseite ein Gesetz zur Gegenfinanzierung von Steuersenkungen anregte. 64

MOTION
DATUM: 08.12.2005
MAGDALENA BERNATH

Im Zusammenhang mit dem EP 04 behandelte das Parlament eine Reihe von
Vorstössen: Überwiesen wurden zwei Motionen der Spezialkommission des
Nationalrats: Die erste (Mo. 05.3223; siehe dazu auch hier) ermöglichte es dem
Schweizerischen Nationalfonds (SNF) wieder, einen jährlichen Reservebetrag von 50
Mio Fr. für langjährige Projekte mit starker ausländischer Forscherbeteiligung
vorzusehen; die Massnahmen des EP 04 hatten eine Änderung der bisherigen
Verbuchungspraxis verlangt, die es dem SNF nicht mehr erlaubten, Rückstellungen in
dieser Grössenordnung zu tätigen. Das zweite Begehren (Mo. 05.3228; siehe dazu auch
hier) verlangte von der Regierung, im Rahmen der bevorstehenden Verwaltungsreform
eine Zusammenführung der Bundesämter für wirtschaftliche Landesversorgung, für
Landwirtschaft, für Veterinärwesen sowie der Eidg. Forstdirektion zu prüfen mit dem
Ziel, die Verwaltungskosten um mindestens 25% zu senken. Gegen die Stimmen der
Linken billigte der Nationalrat auch eine dritte Motion seiner Spezialkommission,
welche die Einnahmen aus der für den Strassenverkehr zweckgebundenen
Mineralölsteuer ab sofort ausschliesslich und nur gemäss den geltenden Bestimmungen
verwenden will. Da das EP 04 eine Etappierung vorsieht, lehnten beide Räte eine
Standesinitiative des Kantons Jura (St. Iv. 05.303) zur raschen Fertigstellung des
Nationalstrassennetzes ab. 65

MOTION
DATUM: 15.12.2005
MAGDALENA BERNATH

Der Ständerat lehnte eine im Vorjahr vom Nationalrat gebilligte Motion der FDP-
Fraktion ab, welche den Bundesrat aufforderte, die Synergie- und
Rationalisierungspotenziale in der Bundesverwaltung als Folge der vom Volk
angenommenen NFA aufzuzeigen und einen Bericht über den Zeitplan der Realisierung
der Effekte auf Budget und Personal zu erstellen. Der Rat sah die Anliegen des
Vorstosses in der zweiten Botschaft des Bundesrates zur NFA im wesentlichen als erfüllt
an. 66

MOTION
DATUM: 21.03.2006
MAGDALENA BERNATH

Der Nationalrat stimmte einer im Vorjahr vom Ständerat gebilligten Motion Lauri (svp,
BE) zu, welche von der Regierung verlangt, die finanzpolitisch prioritären
Strukturreformen so zu gestalten, dass sich die Mehrausgaben unter Berücksichtigung
der Konjunktur möglichst auf die Teuerung beschränken. Die Reformen sollen sich vor
allem auf die Bereiche Verkehr, Bildung, Soziales und Landwirtschaft konzentrieren. 67

MOTION
DATUM: 21.06.2006
MAGDALENA BERNATH
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In der Frühlingssession überwies der Nationalrat ein Postulat der SVP-Fraktion, welches
von der Regierung bis Ende 2006 einen Bericht verlangt, in dem sie sämtliche
wahrgenommenen Aufgaben auf ihre Wichtigkeit hin überprüft. Abgelehnt wurde eine
Motion Wehrli (cvp, SZ) (Mo. 04.3805), welche den Bundesrat hatte verpflichten wollen,
die Aufwendungen der Bundesverwaltung für die Öffentlichkeitsarbeit um mindestens
15 Mio Fr. zu reduzieren. Ebenfalls verworfen wurde eine weitere Motion desselben
Parlamentariers (Mo. 05.3293), welche bei der Aufgabenverzichtsplanung auf
Kürzungen im Bereich Jugend und Sport verzichten wollte. In seiner Antwort hielt der
Bundesrat fest, das VBS habe die entsprechenden Vorkehrungen bereits getroffen. 68

POSTULAT
DATUM: 23.06.2006
MAGDALENA BERNATH

Im Herbst präsentierte der Bundesrat den Finanzplan 2008-2010. Dieser entsprach
erstmals den Vorgaben des neuen Rechnungsmodells (NRM). Für das Voranschlagsjahr
2007 rechnete die Regierung mit einem Überschuss von 918 Mio Fr., für die
kommenden drei Jahre mit einem Plus von 700 Mio (2008), 1400 Mio (2009) und 1800
Mio (2010). Um den Anstieg der Neuverschuldung zu verhindern, beabsichtigte sie, den
ausserordentlichen Zahlungsbedarf (NFA, Infrastrukturfonds, Asylgesetzrevision) über
strukturelle Überschüsse im Rahmen des ordentlichen Budgets zu finanzieren. 69

BERICHT
DATUM: 23.08.2006
MAGDALENA BERNATH

Im vergangenen Herbst hatte die Regierung bekannt gegeben, im Rahmen der
Überprüfung des Ausgabenportfolios 20% der Ausgaben (rund 12 Mia Fr.) abbauen zu
wollen. Dies soll dazu dienen, genügend Spielraum für das weitere Anwachsen der
Staatsausgaben (v.a. im Sozialbereich) zu schaffen. Insgesamt sollen die
Bundesausgaben bis 2015 nicht stärker zunehmen als das Bruttoinlandprodukt. Im
Frühling erläuterte der Bundesrat, er habe ein Portfolio von 45 Aufgaben in 18
Bereichen definiert, aber noch keine Entscheide gefällt, in welchen Bereichen
Einsparungen zu erzielen seien. Dabei sei er von seinem ursprünglichen Ziel, den
Haushalt bis 2015 um einen Fünftel zu entlasten, deutlich abgerückt. Ende November
zeigte sich, dass von den geplanten Einsparungen nur ein Bruchteil zustande kommt.
Ursprünglich wollte die Regierung 5 Mia Fr. bei der sozialen Wohlfahrt einsparen, was
aber wegen der gesetzlichen Verpflichtungen nur schwer zu realisieren ist, und 3 Mia in
den übrigen Bereichen. Dazu hätte sie den Haushalt allein in den Jahren 2008-2010 um
700, 950 und 1200 Mio Fr. entlasten müssen. Statt der Einsparungen von 700 Mio für
2008 resultierten bei einer ersten Sichtung gerade 59 Mio. Bis 2015 beliefen sich die
eingegebenen Sparvorschläge statt auf 8 nur auf 1,7 Mia Fr., und diese beruhten auf
grosszügigen Schätzungen. Der Bundesrat erklärte, er wolle sich nach den
eidgenössischen Wahlen vertieft dem Geschäft widmen. 70

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 30.11.2006
MAGDALENA BERNATH

Das Parlament nahm den Finanzplan 2008-2010 zur Kenntnis und lobte insbesondere
die neue Rechnungsführung und die Ergänzung um längerfristige
Entwicklungsperspektiven. Es kritisierte aber, dass der Bundesrat bei der
Aufgabenüberprüfung nicht wie geplant vorwärts komme und teilweise wieder auf
Massnahmen wie Entlastungsprogramme zurückgreife. Dies sei äusserst bedauerlich, da
er so keine echte Priorisierung vornähme, sondern nach dem Prinzip des geringsten
finanzpolitischen Widerstands vorgehe. Diskussionslos überwies der Ständerat eine im
Vorjahr vom Nationalrat gebilligte Motion der FK-NR (Mo. 05.3714), welche von der
Regierung verlangt, im Finanzplan künftig zu allen Aufgabengebieten die Ziele und
Strategien zu liefern und diese so zu definieren, dass sie mit Hilfe von Indikatoren
beurteilt werden können. 71

BERICHT
DATUM: 12.12.2006
MAGDALENA BERNATH

Der Nationalrat Markus Hutter (fdp, ZH) reichte zwei Motionen zum Thema
Schuldenbremsenkonformität ein. Die erste der beiden wollte, dass im Falle von im
Parlament nicht schuldenbremsenkonform verabschiedeten Budgets der Bundesrat die
budgetierten Zusagen so weit reduziert, bis die Schuldenbremse wieder eingehalten
werden kann. Der Bundesrat lehnte dies mit der Begründung ab, dass es nicht angehe,
im Falle eines durch das Parlament nicht schuldenbremsenkonform verabschiedeten
Voranschlags die Budgethoheit an den Bundesrat zu delegieren. Der Nationalrat sprach
sich gegen die Motion aus. Die zweite Motion (Mo. 03.3770) verlangte vom Bundesrat,
keine Frühpensionierungen beim Bundespersonal auf Staatskosten mehr vorzunehmen,
sofern die Haushaltsführung des Bundes nicht schuldenbremsenkonform ausgestaltet
ist. Auch diese Motion wurde knapp mit 80 zu 91 Stimmen abgelehnt. 72

MOTION
DATUM: 12.03.2007
LINDA ROHRER
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Obwohl eine parlamentarische Initiative der Fraktion der SVP, welche eine
Verschärfung der Schuldenbremse bewirken wollte, indem sämtliche Ausgaben
obligatorisch unter die Schuldenbremse unterstellt worden wären, vom Nationalrat
abgelehnt wurde, arbeitete das Finanzdepartement an einem Vorentwurf für eine
Gesetzesvorlage, die in eben diese Richtung zielt. Die Schuldenbremse soll darin
ausgeweitet werden und auch die ausserordentlichen Ausgaben erfassen. Prinzipiell
dürfe nicht mehr ausgegeben werden als eingenommen wird. 73

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.09.2007
LINDA ROHRER

Eine Motion Kiener Nellen (sp, BE) forderte den Bundesrat auf, zu Beginn jeder Session
eine Übersicht über behandelte Geschäfte mit Auswirkungen auf den Steuerertrag von
Bund und Kantonen zu publizieren. Nur mit einer solchen Übersicht könne genügend
Transparenz in Bezug auf die zahlreichen Steuervorhaben hergestellt werden. Sowohl
der Ständerat als auch der Nationalrat nahmen die Motion gemäss Empfehlung des
Bundesrates an. 74

MOTION
DATUM: 01.10.2007
LINDA ROHRER

Ende Februar war ein Gesetzesentwurf in die Vernehmlassung geschickt worden,
welcher auf eine parlamentarische Initiative der SVP-Fraktion aus dem Jahr 2004
zurückgeht, welche das Finanzreferendum auf Bundesebene einführen wollte.
Verpflichtungskredite, welche neue einmalige Ausgaben von mehr als 200 Mio Fr. oder
neue wiederkehrende Ausgaben ab 20 Mio Fr. vorsehen, sollten damit dem fakultativen
Referendum unterstellt werden. Die Initianten hatten sich davon ein grösseres
Interesse des Volkes an Abstimmungen und eine bremsende Wirkung auf die Ausgaben
und die Schulden erhofft. Während sich die Wirtschaftsverbände und die bürgerlichen
Parteien positiv zu der Initiative äusserten, gab es insbesondere von linker Seite und
Teilen der CVP Widerstand. Auch die Konferenz der Finanzdirektoren (FDK) wies auf
kritische Punkte hin, obwohl sich der Vorstand insgesamt für ein Finanzreferendum auf
Bundesebene ausgesprochen hatte. Als entscheidend erachtete diese, dass der Bund
für die Kantone ein verlässlicher Partner bleibe und dass Kredite, die für den Vollzug
der Programmvereinbarungen nötig sind, als gebunden qualifiziert und nicht dem
Finanzreferendum unterstellt werden. Einige Kantone befürchteten zudem rechtliche
Unsicherheiten, da sich auch in der kantonalen Praxis bisweilen Abgrenzungsprobleme
in der Frage ergeben, bei welchen Beschlüssen das Finanzreferendum zur Anwendung
kommen kann. Im Anschluss an die Vernehmlassung und nach der Prüfung
verschiedener Umsetzungsmöglichkeiten der Initiative beschloss die Staatspolitische
Kommission des Nationalrates mit 12 zu 10 Stimmen bei einer Enthaltung, nicht auf die
Vorlage einzutreten und die Initiative dem Rat zur Abschreibung zu beantragen. 75

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.11.2007
LINDA ROHRER

Der Nationalrat schrieb mit 123 zu 60 Stimmen gegen den Widerstand der SVP, welche
den Vorstoss 2003 eingereicht hatte, eine parlamentarische Initiative ab, mit der auf
Bundesebene ein Finanzreferendum verlangt wurde. 2004 hatte der Rat dem Begehren
in einer ersten Phase Folge gegeben. Nach einer breiten Vernehmlassung war die
Kommission in der Zwischenzeit aber zur Einsicht gelangt, dass ein Finanzreferendum
auf Bundesebene umstritten ist und wohl auch nicht zweckmässig wäre. Bundesrat
Merz sprach sich ebenfalls für eine Abschreibung aus, da es zielführendere Instrumente
zur Eindämmung der Bundesausgaben gebe, insbesondere die Schuldenbremse, zudem
würden mit diesem Instrument Ausgaben, die von Bundesrat und Parlament als
dringlich erachtet werden, über Gebühr verzögert. 76

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.03.2008
MARIANNE BENTELI

Die SVP-Fraktion hatte 2005 eine Motion eingereicht mit dem Auftrag an den
Bundesrat, ein umfassendes Konzept zur Sanierung der Bundesschulden vorzulegen.
Die ursprüngliche Behandlungsfrist von Ende 2006 wurde vom Nationalrat verlängert,
der der Motion im März 2009 knapp mit 92 zu 90 Stimmen zustimmte. Im Ständerat
hingegen herrschte die Meinung vor, dass das Verfallsdatum dieser Motion
überschritten war; er lehnte sie deutlich ab. 77

MOTION
DATUM: 27.05.2009
NATHALIE GIGER
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Der Bundesrat schickte das Konsolidierungsprogramm 2011-2013 in die
Vernehmlassung. Er hielt darin fest, dass sich in den nächsten Jahren strukturelle
Defizite in Milliardenhöhe abzeichneten und die Vorgaben der Schuldenbremse nur mit
Konsolidierungsmassnahmen einzuhalten seien. Durch das Programm, das vor allem auf
der Ausgabenseite ansetzt, soll das durchschnittliche Ausgabenwachstum auf rund
2,4% gesenkt und damit die Ausgabenquote des Bundes stabilisiert werden . 78

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.09.2010
NATHALIE GIGER

Aufgrund der erfreulichen Entwicklung des Bundeshaushalts traten der Ständerat im
Frühjahr und der Nationalrat im Sommer nicht auf 50 umstrittene Massnahmen des
Konsolidierungsprogramms 2012−2013 ein. Diese umfassten Einsparungen von 280
Mio. Franken. So wurde auf die Streichung der Bundesbeiträge an besonders schwach
frequentierte Buslinien, auf die Reduktion der Verbilligung von Zeitungstransporten
durch die Post, auf die Einstellung des neunsprachigen Internetdienstes Swissinfo
sowie auf die Schliessung des Schweizerischen Nationalgestüts in Avenches (VD)
verzichtet. Die Aufgabenüberprüfung blieb jedoch bestehen. 79

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 30.05.2011
LAURENT BERNHARD

Um diese Stossrichtung zu untermauern, überwiesen die beiden Räte gegen den Antrag
des Bundesrates eine Motion der nationalrätlichen Finanzkommission, welche die
Landeregierung beauftragte, die Aufgabenüberprüfung fortzusetzen. Dadurch soll der
Bundeshaushalt längerfristig substanziell entlastet werden. Der Ständerat nahm am
Motionstext geringfügige Modifikationen vor, die den Bedürfnissen des Bundesrates
zumindest teilweise entgegen kamen. 80

MOTION
DATUM: 20.12.2011
LAURENT BERNHARD

Mit 107 zu 51 Stimmen überwies der Nationalrat in der Frühjahrssession eine durch den
Ständerat im Vorjahr modifizierte Motion der nationalrätlichen Finanzkommission (Mo.
11.3317), welche die Landesregierung beauftragte, die Aufgabenüberprüfung
fortzuführen. Dieses Reformprojekt sollte zu einer dauerhaften Entlastung und
strukturellen Optimierung des Bundeshaushalts beitragen. Im Vordergrund stand die
Stabilisierung der Ausgabenquote sowie eine wohlstands- und wachstumsorientiertere
Ausrichtung der Bundesaufgaben. Dem Auftrag des Parlaments kam der Bundesrat
bereits im Dezember mit der Verabschiedung der Botschaft zum Konsolidierungs- und
Aufgabenprüfungspaket 2014 (KAP 2014) nach. Mit den darin enthaltenen Massnahmen
sollte der Bundeshaushalt von 2014 bis 2016 um jährlich rund 700 Millionen Franken
entlastet werden. Die grösste Ersparnis im Umfang von 142 Millionen Franken
beantragte die Landesregierung durch die Senkung der Verzinsung der Schulden der
Invalidenversicherung (IV) beim AHV-Fonds. Im Bereich der Nationalstrassen schlug der
Bundesrat Priorisierungen vor, die eine Entlastung von 95 Millionen Franken
ermöglichen sollten. Rund 76 Millionen Franken sollten durch Optimierungen und
Einsparungen im Eigenbereich der Bundesverwaltung realisiert werden. Weitere
Kürzungsvorschläge betrafen die Landwirtschaft (57 Millionen), die Bildung und die
Forschung (rund 31 Millionen), die Entwicklungszusammenarbeit (27,5 Millionen), die
Eisenbahnen (20 Millionen für 2014 und 40 Millionen ab 2015) sowie den
Verteidigungsbereich (74 Millionen für 2014 und danach 13 Millionen jährlich). Zudem
sollten ab 2015 mit dem Verzicht auf die indirekte Presseförderung in Form von
verbilligter Postzustellung 50 Millionen Franken eingespart werden. 81

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.12.2012
LAURENT BERNHARD

Im Vorjahr hatte der Bundesrat seine Botschaft zum Konsolidierungs- und
Aufgabenüberprüfungspaket 2014 (KAP 2014) verabschiedet, das den Bundeshaushalt
ab 2014 um jährlich 700 Millionen Franken entlasten sollte. Als Erstrat befasste sich in
der Sommersession die grosse Kammer mit der Vorlage. Diese erteilte dem
Massnahmenpaket mit 105 zu 72 Stimmen eine deutliche Abfuhr. Eine aus der
Ratslinken und der SVP zusammengesetzte unheilige Allianz sprach sich für eine
Rückweisung der Vorlage an den Bundesrat aus. Während das KAP 2014 nach Ansicht
der SP und der Grünen zu einschneidend war, hielt es die SVP für unzureichend.
Vergeblich versuchte die bürgerliche Mitte die Polparteien davon zu überzeugen, auf
Grundlage des Bundesratsvorschlages den finanzpolitischen Handlungsspielraum des
Bundes zu erweitern. In der Herbstsession lehnte der Ständerat ohne Gegenstimmen
die Rückweisung ab. Im Rahmen der im Dezember ausgetragenen Budgetdebatte hielt
der Nationalrat jedoch an der Rückweisung fest. Mit 112 zu 70 Stimmen wurde das
Konsolidierungs- und Aufgabenüberprüfungspaket versenkt. In der Presse erntete der
Nationalrat einige Kritik, ging doch der Sparauftrag auf eine Motion zurück, die im Jahre
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2011 von seiner Finanzkommission ausgearbeitet worden war und daraufhin auch im
Plenum eine Mehrheit gefunden hatte. 82

Im September 2014 verabschiedete der Bundesrat eine Zusatzbotschaft zum
Konsolidierungs- und Aufgabenüberprüfungspaket 2014 (KAP 2014), das im Dezember
2013 von einer aus der Ratslinken und der SVP zusammengesetzten "unheiligen" Allianz
im Nationalrat zurückgewiesen worden war. In der Zusatzbotschaft kam der Bundesrat
zum Schluss, dass beide Szenarien, die er im Auftrag des Nationalrats zu prüfen hatte,
das KAP 2014 nicht ersetzen könnten. Steuerreformen fielen, so der Bundesrat, als
Ersatz für ein Konsolidierungspaket ausser Betracht, weil sie zu komplex und
zeitintensiv seien. Kürzungen der Personalausgaben um CHF 300 Mio. seien ihrerseits
nicht verantwortbar, da sie nach Einschätzung des Bundesrates nur bei einem
tiefgreifenden Aufgabenverzicht und einem damit verbundenen erheblichen
Leistungsabbau möglich wären. Entsprechend beantragte der Bundesrat dem
Parlament, die Beratung des Ende Dezember 2012 vorgelegten KAP 2014 wieder
aufzunehmen. 83
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Anlässlich der Sondersession im Mai 2015 befasste sich der Nationalrat nach fast 18
Monaten Pause wieder mit dem Konsolidierungs- und Aufgabenüberprüfungspaket
2014 (KAP 2014), das er im Dezember 2013 an den Bundesrat zurückgewiesen hatte.
Der Bundesrat hatte dazu unterdessen eine Zusatzbotschaft verabschiedet, dem
Parlament aber gleichwohl beantragt, die Beratung des Ende Dezember 2012
vorgelegten KAP 2014 wieder aufzunehmen. Dieses sah eine Entlastung des
Bundeshaushalts im Umfang von CHF 700 Mio. vor, wobei es die Verzögerung mit sich
brachte, dass KAP-Sparmassnahmen in der Höhe von CHF 376 Mio. bereits in den
Voranschlag 2015 eingebaut worden waren. Der Nationalrat sprach sich mit 131 zu 59
Stimmen gegen den Antrag einer Minderheit Hadorn (sp, SO) aus, die eine neuerliche
Rückweisung des KAP 2014 gefordert hatte. Ausserhalb der SP und der Grünen fand der
Antrag keine Unterstützung. In der Detailberatung schuf der Nationalrat sogleich zwei
gewichtige Differenzen zum Bundesrat. Die Regierung hatte vorgeschlagen, die IV-
Schuld bei der AHV statt zu 2% nur noch zu 1% zu verzinsen, was eine Ersparnis von CHF
132,5 Mio. bedeutet hätte. Eine Kommissionsminderheit Gysi (sp, SG) ging gegen diesen
Vorschlag in Opposition und war dank der Zustimmung von SVP, SP und den Grünen mit
113 zu 74 Stimmen bei 2 Enthaltungen erfolgreich. Die "unheilige" Allianz war jedoch nur
von kurzer Dauer: Während sich die Sozialdemokraten und die Grünen für die vom
Bundesrat vorgeschlagenen Sparmassnahmen im Umfang von CHF 56,7 Mio. im Bereich
der Landwirtschaft stark machten und eine Kommissionsminderheit Fischer (glp, LU)
unterstützten, stimmte die SVP geschlossen gegen die Kürzungen bei den Bauern.
Unterstützt wurde die Volkspartei dabei von der BDP und von grossen Teilen der FDP
und der CVP, wodurch sich der Nationalrat mit 109 zu 78 Stimmen bei 2 Enthaltungen
gegen den Vorschlag des Bundesrates aussprach. Eine weitere Differenz betraf die
Beiträge des Bundes an die Kantone für die Kulturgüterschutz-Dokumentation. Der
Nationalrat votierte mit 128 zu 61 Stimmen gegen die geplante Einsparung von CHF 0,7
Mio. und die damit verbundene Streichung von Artikel 14 des Bundesgesetzes über den
Schutz der Kulturgüter (KGSG). 84
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In der Sommersession 2015 schoben sich National- und Ständerat das Konsolidierungs-
und Aufgabenüberprüfungspaket 2014 (KAP 2014), das vom Nationalrat in der
vorangegangenen Sondersession nach 18 Monaten Pause wieder behandelt worden war,
mit immer höherer Taktrate gegenseitig zu. Im Unterschied zum Nationalrat wollte die
kleine Kammer in der ersten Lesung weder bei der Verzinsung der IV-Schuld noch im
Bereich der Bundesbeiträge an den Kulturgüterschutz Differenzen zu den vom
Bundesrat vorgeschlagenen Sparmassnahmen schaffen. Einzig bei den geplanten
Massnahmen im Bereich der Landwirtschaft wich sie auf Antrag ihrer vorberatenden
Finanzkommission (FK-SR) vom bundesrätlichen Vorschlag, CHF 56,7 Mio. weniger
auszugeben, ab. Der Ständerat zog die Variante der FK-SR, die sich mit 7 zu 4 Stimmen
dafür ausgesprochen hatte, bei den Bauern CHF 30 Mio. einsparen zu wollen, und damit
auf ihren Vorschlag im Rahmen des Voranschlages 2015 zurückgekommen war, einer
Minderheit Fetz (sp, BS), die den Vorschlag des Bundesrates unterstützte, mit 35 zu 6
Stimmen bei 1 Enthaltung und einer Minderheit Hösli (svp, GL), die wie der Nationalrat
keine Kürzungen bei der Landwirtschaft vornehmen wollte, mit 22 zu 17 Stimmen bei 3
Enthaltungen vor. Neun Tage später hielt der Nationalrat in der zweiten Lesung trotz
des Antrags seiner Finanzkommission (FK-NR), bei der Verzinsung der IV-Schuld dem
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Ständerat zu folgen, an allen Differenzen fest. Der Ständerat lenkte seinerseits vier Tage
später, wenn auch knapp und entgegen der Empfehlung der FK-SR, die am Entscheid
der ersten Lesung festhalten wollte, bei den Massnahmen im Bereich der
Landwirtschaft ein. Mit 22 zu 21 Stimmen setzte sich diesmal die Minderheit Hösli
durch, womit die Bauern definitiv von einer Sparrunde verschont blieben. Bereits am
Folgetag ging das KAP 2014 im Nationalrat in die dritte Lesung. Die FK-NR beantragte
der grossen Kammer nun, bei beiden verbleibenden Differenzen auf die Linie des
Ständerates einzuschwenken – mit Erfolg. Mit 96 zu 68 Stimmen bei 1 Enthaltung
stimmte der Nationalrat dem Vorschlag des Bundesrates zu, die IV-Schuld bei der AHV
neu nur noch mit 1% zu verzinsen und damit CHF 132,5 Mio. einzusparen. Die
"unheilige" Allianz aus SVP, SP und Grünen, die sich im Mai noch geschlossen gegen den
Vorschlag gestellt hatte, war auseinandergebrochen. 31 der 46 an der Abstimmung
teilnehmenden Parlamentarierinnen und Parlamentarier der SVP stimmten nun für den
Sparvorschlag des Bundesrates. Die Einsparung von CHF 0,7 Mio. bei den Beiträgen des
Bundes für die Kulturgüterschutz-Dokumentation der Kantone wurde ihrerseits mit 112
zu 56 Stimmen bei 2 Enthaltungen gefasst. Daran änderte sich auch in der
Schlussabstimmung, die am 19. Juni 2015 und damit exakt zweieinhalb Jahre nach dem
Einreichen der Vorlage stattfand, nichts mehr. Das Konsolidierungs- und
Aufgabenüberprüfungspaket 2014 entlastete in seiner Endfassung die Bundesfinanzen
um einen Betrag von insgesamt CHF 631 Mio. 85

In der Herbstsession 2016 behandelte der Ständerat als Erstrat das
Stabilisierungsprogramm 2017-2019. Roberto Zanetti (sp, SO) stellte einen
Minderheitsantrag auf Rückweisung, der den Auftrag an den Bundesrat beinhaltete, die
Berechnung des Konjunkturfaktors an die makroökonomischen Gegebenheiten
anzupassen und entsprechend die Handhabung der Schuldenbremse zu überprüfen.
Die kleine Kammer lehne diesen Antrag mit 31 zu 13 Stimmen und der Begründung ab,
dass die Schuldenbremse nicht in Frage gestellt werden sollte. Bei der Behandlung des
Programms reduzierte der Ständerat die Sparanstrengungen des Bundesrates deutlich.
Während der Bundesrat Einsparungen von CHF 796 Mio. (2017), CHF 898 Mio. (2018) und
CHF 978 Mio. (2019) vorgesehen hatte, verringerte die kleine Kammer diese auf CHF 652
Mio. (2017),  637 Mio. (2018) und 702 Mio. (2019). Insbesondere bezüglich der
Landwirtschaft und der Bildung zeigte sich der Ständerat grosszügig: Bei der
Landwirtschaft strich er sämtliche Sparmassnahmen bei den Direktzahlungen (CHF 62-
69 Mio. jährlich), da die Einkommen der Bauern – wie Peter Hegglin (cvp, ZG)
argumentierte – bereits sehr tief wären und sich Letztere gerade erst auf die neuen
Zielsetzungen, Grundlagen und Rahmenbedingungen der Agrarpolitik 2014-2017
eingestellt hätten. Unverändert beliess der Ständerat die Vorlage des Bundesrates
bezüglich der Investitionskredite und der landwirtschaftlichen Strukturverbesserungen.
Bei den Bildungsausgaben reduzierte er den vom Bundesrat vorgeschlagenen
Sparbetrag um CHF 74-108 Mio. und folgte damit dem Antrag Noser (fdp, ZH) als
Sprecher der WBK-SR. Als Kantonsvertreter verzichtete der Ständerat zudem gegen den
Willen des Bundesrates darauf, die Integrationsbeiträge an die Kantone sowie die
Bundesanteile an den Krankenkassenprämien-Verbilligungen zu reduzieren, da dies zu
einer Mehrbelastung der Kantone geführt hätte. Zusätzlich zu den vom Bundesrat
vorgeschlagenen Sparanstrengungen wollte die FK-SR hingegen bei der
Entwicklungshilfe sparen. Als Befürworter dieser zusätzlichen Reduktion um weitere
CHF 100 Mio. argumentierte zum Beispiel Philipp Müller (fdp, AG), dass die
diesbezüglichen Ausgaben in den letzten Jahren stetig angestiegen seien, ihre Wirkung
hingegen fraglich sei. Werner Hösli (svp, GL) ergänzte, dass die bisherigen Zahlungen
offensichtlich die steigenden Asylkosten nicht hatten verhindern können. Christian
Levrat (sp, FR) rief dementgegen in Erinnerung, dass das Parlament die APD-Quote –
also den prozentualen Anteil der öffentlichen Entwicklungshilfe am
Bruttonationaleinkommen – im Februar 2011 auf 0,5 Prozent des
Bruttonationaleinkommens (BNE) erhöht hatte. Zudem könne die zusätzliche Reduktion
gemäss Bundesrat Burkhalter zur Streichung ganzer Projekte in Nordafrika, dem
Mittleren Osten und Afghanistan führen. Knapp entschied sich der Ständerat mit 25 zu
19 Stimmen gegen seine Kommission und erhöhte den Sparbetrag bei der
Entwicklungshilfe nicht zusätzlich. In der Wintersession 2016 befasste sich der
Nationalrat mit diesem Geschäft. 86
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In der Wintersession 2016 folgte die Beratung des Stabilisierungsprogramms 2017-2019
durch den Zweitrat, den Nationalrat. Wie bereits im Ständerat beantragte auch in der
grossen Kammer eine Minderheit Meyer (sp, ZH) eine Rückweisung an den Bundesrat,
der ebenso abgelehnt wurde wie der Nichteintretensantrag Hadorn (sp, SO). Ebenfalls
in Übereinstimmung mit dem Ständerat reduzierte der Nationalrat das Sparvolumen im
Vergleich zum Bundesrat, sprach sich aber für deutlich grössere Sparanstrengungen von
CHF 658 Mio. (2017), 773 Mio. (2018) und 914 Mio. (2019) aus als der Ständerat. Dabei
schuf der Nationalrat mehrere inhaltliche Differenzen zum Ständerat: So befürwortete
er die vom Bundesrat vorgeschlagene Kürzung des Bundesanteils an den
Krankenkassen-Prämienverbilligungen, welche der Ständerat zuvor abgelehnt hatte. Als
Begründung wurde angeführt, dass diese Kürzung erst nach der Änderung des
Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenversicherung (ELG) in Kraft treten und entsprechend erst 2019 wirksam werden
solle. Die Änderung des ELG sollten bei Bund und Kantonen zu Entlastungen von rund
CHF 150-170 Mio. führen, womit die in den Kantonen durch das
Stabilisierungsprogramm anfallenden Mehrkosten kompensiert werden könnten.
Erfolglos wies eine Minderheit um Marina Carobbio Guscetti (sp, TI) darauf hin, dass
bisher noch unklar sei, wie diese Reform genau aussehen werde und ob sie die Kantone
wirklich entlasten könne. Ebenfalls restriktiver als der Ständerat zeigte sich der
Nationalrat im Integrationsbereich, in dem er den Sparvorschlägen des Bundesrates
folgte, sowie bei der Regionalförderung, bei der er die Einlagen an den Fonds für
Regionalentwicklung für die Jahre 2018 und 2019 um zusätzliche CHF 10 Mio.
reduzierte. Auch bei den Ausgaben im Eigenbereich, also beim Bundespersonal, sieht
die grosse Kammer grösseres Sparpotential als der Bundesrat – hier erhöht sie den vom
Bundesrat vorgeschlagenen Sparbetrag um je CHF 100 Mio. für die Jahre 2018 und 2019.
Der Ständerat hatte diesen Betrag im Herbst noch leicht reduziert. Bei den übrigen
zentralen Diskussionspunkten wie der Landwirtschaft, der Bildung und der
Entwicklungshilfe hingegen schloss sich der Nationalrat den Beschlüssen des
Ständerates an. 
In der ersten Runde des Differenzbereinigungsverfahrens bestätigte der Ständerat auf
Anraten seiner FK-SR alle im Herbst gefassten Beschlüsse, Differenzen konnten somit
keine abgebaut werden. Diskussionen gab es stattdessen hauptsächlich bezüglich der
Schliessung von zivilen Zollstellen. So hatte Finanzminister Maurer im Vorfeld dieser
Sitzung auf Anfrage von Nationalrätin Munz (sp, SH) erklärt, dass einzelne Schliessungen
von Zollstellen bereits vor der Beratung im Parlament – in der sich sowohl National- als
auch Ständerat gegen solche Schliessungen ausgesprochen hatten –  vorgenommen,
respektive in die Wege geleitet worden seien. Dies hatte zu einem grossen Aufschrei in
der Ostschweiz geführt, die besonders stark von diesen Schliessungen betroffen
gewesen wäre, und gleich mehrere Ständeräte dazu veranlasst, Bundesrat Maurer zu
einer Revision dieses Entscheides aufzufordern. Dieser versicherte in der Folge, auf
den Abbau der betroffenen Zollstellen zu verzichten, bei den nächsten
Sparforderungen des Parlaments beim Bundespersonal jedoch auf dieses Beispiel
zurückkommen zu wollen.
Bezüglich des Stabilisierungsprogramms gibt es folglich in der Frühjahrssession 2017
noch einige Differenzen zu klären – vorgängig hat jedoch auch die FK-NR beantragt, bei
allen offenen Positionen an den Beschlüssen des Nationalrats festzuhalten. 87
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In der Frühjahrssession 2017 gab es bezüglich des Stabilisierungsprogramms 2017-2019
noch vier Differenzen zu klären. Eine erste bereinigte der Nationalrat, indem er dem
Minderheitsantrag Maire (sp, NE) folgte und auf die zusätzliche Kürzung der Beiträge an
die Regionalpolitik um CHF 10 Mio. verzichtete. Maire hatte den Nationalrat zuvor
aufgefordert, sich mit den wirtschaftlich weniger privilegierten Regionen solidarisch zu
zeigen und diese Beiträge nicht zu kürzen. Die neue Regionalpolitik sei für diese
Regionen sehr wichtig, da sie ihnen zum Beispiel erlaube, ihre Industrie mithilfe von
Innovationsprojekten zu diversifizieren oder die Attraktivität ihrer Region durch
Tourismusprojekte zu steigern. Demgegenüber übte zum Beispiel Albert Vitali (fdp, LU)
allgemeine Kritik an der Regionalpolitik, da diese – als Anschubfinanzierung für Projekte
gedacht – zunehmend zu deren Dauerfinanzierung verwendet würde. Entsprechend sei
eine grundsätzliche Überarbeitung notwendig, welche man über die Finanzen steuern
könne. Bundesrat Maurer entgegnete, dass es beim Stabilisierungsprogramm lediglich
um die Speisung des Fonds und nicht um die Ausgestaltung der Regionalpolitik gehe.
Der Fonds sei zwar gut bestückt und würde eine Reduktion verkraften, da es hier
jedoch um einen vergleichsweise geringen Betrag gehe, wäre die geplante zusätzliche
Reduktion ein unnötiges negatives Signal an die Randregionen. Mit 96 zu 93 Stimmen
bei 3 Enthaltungen pflichtete der Nationalrat der Minderheit Maire knapp bei und
lehnte die zusätzliche Reduktion ab.
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Eine weitere Differenz bereinigte der Ständerat in der nächsten Runde des
Differenzbereinigungsverfahrens. Die FK-SR hatte beantragt, dem Nationalrat bei den
Sparanstrengungen im Eigenbereich entgegenzukommen, nachdem noch einmal klar
gestellt worden war, dass die Zollstellen in Bargen, Ponte Tresa, Thônex-Vallard, St.
Gallen und Buchs erhalten bleiben würden. Zudem hatte der Bundesrat am 22. Februar
2017 seinerseits für den Voranschlag 2018 Einsparungen im Eigenbereich von CHF 150
Mio. beschlossen – bat das Parlament bei dieser Gelegenheit jedoch darum, ihm die
Freiheit zu geben, selbst zu entscheiden, wo diese Sparmassnahmen am ehesten
möglich sind. Der Ständerat stimmte in der Folge dem Nationalrat in diesem Punkt mit
33 zu 9 Stimmen zu. 

Da der Nationalrat in der letzten Sitzung des Differenzbereinigungsverfahrens die
verbliebenen zwei Differenzen nicht klären konnte, musste eine Einigungskonferenz
einberufen werden. Offen geblieben waren die zwei Differenzen, von denen der
Ständerat in den vorangegangenen Beratungen befürchtet hatte, dass sich die
Sparanstrengungen des Bundes negativ auf die Kantonsfinanzen auswirken könnten. So
wollten Bundesrat und Nationalrat Integrationsbeiträge an die Kantone in der Höhe von
CHF 23,3 Mio. streichen, die – so die Befürchtung einer Mehrheit des Ständerats –
stattdessen durch die Kantone hätten aufgebracht werden müssen. Bundesrat Maurer
betonte im Rahmen der Parlamentsdebatte jedoch, dass es sich dabei weniger um eine
Ausgabenreduktion als um eine Ausgabenverschiebung handle. So schaffe der
Bundesrat zwar Unterstützungsmassnahmen mit schlechtem Kosten-Nutzen-Verhältnis
ab, erarbeite gleichzeitig aber auch neue, effizientere Projekte. Diese zielten
insbesondere auf eine bessere Integration der neu angekommenen Asylbewerber durch
Sprachkurse und eine Integrationsvorlehre ab. Auch die Reduktion des Bundesbeitrags
an die Prämienverbilligung von 7,5 auf 7,3 Prozent sei gemäss Bundesrat Maurer keine
Lastenverschiebung hin zu den Kantonen, da der Beitrag erst nach Annahme der
Änderung des Ergänzungsleistungsgesetzes reduziert werden würde. Diese Änderung
würde es den Kantonen erlauben, die dort eingesparten Gelder für die
Prämienverbilligung einzusetzen. Als Kompromiss beschloss die Einigungskonferenz,
dem Nationalrat bezüglich der Kürzung der Integrationskosten und dem Ständerat
bezüglich den Kürzungen der Beiträge an die Prämienverbilligung zu folgen.
Entsprechend werden einige bisherige Integrationsprogramme durch neue, effizientere
Programme ersetzt. Gleichzeitig wird bezüglich des Bundesanteils an die
Prämienverbilligung das Ergebnis der Ergänzungsleistungsreform abgewartet, in deren
Rahmen diese Problematik nochmals besprochen werden soll. Die Einigungskonferenz
nahm diesen Vorschlag mit 25 zu 1 Stimme an und die beiden Parlamentskammern
folgten ihrem Votum: In der Schlussabstimmung sprachen sich der Ständerat mit 36 zu
8 Stimmen bei 1 Enthaltung und der Nationalrat mit 139 zu 55 Stimmen bei 3
Enthaltungen für die finale Version des Stabilisierungsprogrammes aus. 88

Im März 2017 nahm der Bundesrat ein Projekt für strukturelle Reformen in der
Bundesverwaltung an die Hand, mit dem der Spielraum im Bundeshaushalt mittel- und
langfristig erhöht werden sollte. Damit könne das Vorhaben gemäss EFD als Fortsetzung
des Konsolidierungs- und Aufgabenüberprüfungspakets 2014 und des
Stabilisierungsprogramms 2017-2019 erachtet werden und trage den Forderungen des
Parlaments nach einer Aufgabenüberprüfung Rechnung. Der Bundesrat definierte drei
Reformstossrichtungen, nämlich die Effizienzsteigerungen im Hoch- und Tiefbau, in der
Informatik und bei den Publikationen, eine Überprüfung der Bagatellsubventionen
sowie Aufgabenverzichte, Leistungsreduktionen, Auslagerungen und strukturelle
Reformen bei den gebundenen Ausgaben. Im November 2017 verabschiedete der
Bundesrat ein ausführlicheres Vorgehenskonzept, das konkrete Massnahmen
beinhaltete. So sollten unter anderem Ausgabenbindungen, zum Beispiel durch die
Reduktion der Indexierung der Einlage in den Bahninfrastrukturfonds (BIF), gelockert
werden; organisatorische Anpassungen in der Bundesverwaltung, zum Beispiel die
Neupositionierung von Agroscope, vorgenommen werden; und Effizienzsteigerungen,
zum Beispiel im Hochbau oder bei den Publikationen, angestrebt werden. Im
September 2019 berichtete der Bundesrat, dass er den letzten Aspekt, die
Effizienzsteigerungen, umgesetzt habe und dabei Einsparungen von rund CHF 50 Mio.
erzielt werden konnten. 

Im August 2018 präsentierte der Bundesrat den zweiten Schritt des Reformprojekts,
bestehend aus 36 Reformen – verteilt über alle Departemente. Diese hatten eine
Lockerung der Ausgabenbindungen oder im weiteren Sinne eine Optimierung von
Verwaltungsstrukturen und den Bürokratieabbau zum Ziel. Diese Reformen würden nun
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von den Departementen weiterverfolgt, wobei Letztere ihrerseits Vertiefungsaufträge
erteilen könnten, erklärte der Bundesrat. Die meisten dieser Massnahmen zogen keinen
Rechtsetzungsbedarf nach sich; lediglich sechs Vorhaben erforderten
Gesetzesanpassungen. Zu diesen präsentierte die Regierung im September 2019 einen
Mantelerlass mit dem Titel «Bundesgesetz über administrative Erleichterungen und die
Entlastung des Bundeshaushalts». Damit sollten eine Reduktion der Indexierung der
Einlage in den Bahninfrastrukturfonds (BIF) und ihre Anbindung an das Wachstum der
Bundeseinnahmen (Eisenbahngesetz und Bahninfrastrukturfondsgesetz), eine
Neuregelung der Finanzierung der amtlichen Vermessung (Geoinformationsgesetz), die
Schaffung einer Verpflichtung subventionssprechender Bundesämter zu schriftlichen
Prüfkonzepten (Subventionsgesetz), eine Berechtigung für die EZV, die Tabaksteuer bei
nicht fristgerechter Einreichung der Steuerdeklaration nach Ermessen veranlagen zu
können (Tabaksteuergesetz), sowie eine Vereinfachung der Finanzierung der
Fernmeldeüberwachung (Bundesgesetz betreffend die Überwachung des Post- und
Fernmeldeverkehrs) vorgenommen werden. 

Ziel der Vorlage war es, den Bundeshaushalt administrativ und finanziell zu entlasten,
wobei das Entlastungspotenzial gemäss Bundesrat von der Entwicklung der Teuerung
abhängig sei. Denkbar sei aber eine Entlastung um mehr als CHF 100 Mio. in 10 Jahren,
erklärte der Bundesrat. Allgemein verzichtete er jedoch auf die Formulierung eines
Sparziels, da nicht die kurzfristige, sondern eine mittel- oder langfristige Entlastung im
Vordergrund stehe. 
In der Folge gab der Bundesrat seine Vorlage in die Vernehmlassung, diese dauert bis
Mitte Dezember 2019. 89

Voranschlag

Der Bundesrat legte im Juni nach den Eingaben der Departemente ein Budget vor, das
einen Ausgabenrückgang von 1,8% gegenüber dem Voranschlag 1998 vorsah. Um die
Vorgabe des Haushaltszieles 2001, welches für das Rechnungsjahr 1999 ein
Bundesdefizit von höchstens CHF 5 Mrd. festsetzte, zu erreichen, musste er das Budget
in der Sommerpause um weitere CHF 400 Mio. kürzen. Ende September verabschiedete
er den Voranschlag zuhanden der eidgenössischen Räte. Der Voranschlag 1999 wies ein
Ausgabenüberschuss von CHF 4.0 Mrd. in der Finanzrechnung aus, womit das
budgetierte Defizit um eine Milliarde unter dem von Volk und Ständen am 7. Juni 1998
vorgegebenen Haushaltsziel blieb. Diese Entwicklung ist auf das
Stabilisierungsprogramm 1998 sowie das günstige wirtschaftliche Umfeld zurückführen.
Die Ausgaben waren gegenüber dem Voranschlag 1998 um CHF 2.6 Mrd. bzw. 5,4%
tiefer. Die mit der Bahnreform verbundene Umstellung der Infrastrukturfinanzierung für
die SBB hatte 1998 allerdings eine einmalige Zahlungsspitze an die SBB von CHF 1.85
Mrd. zur Folge gehabt. Auch bei Ausklammerung dieses Sonderfaktors konnten noch
Minderausgaben im Umfang von 1,5% ausgewiesen werden. Die eingeleiteten
Sparmassnahmen trugen die ersten Früchte: für verschiedene gewichtige
Aufgabenbereiche wurden weniger Mittel beantragt als im Vorjahr. Das
Stabilisierungsprogramm 1998 und die Kreditsperre werden 1999 einen Beitrag von CHF
0.7 Mrd. leisten (Die Zahlungskredite im Voranschlag 1999 bleiben im Umfang von CHF
182 Mio. gesperrt. Von der dreiprozentigen Kreditsperre ausgenommen werden die
Passivzinsen, die Kantonsanteile an den Bundeseinnahmen, die Beiträge an
internationale Organisationen, die vom Stabilisierungsprogramm direkt betroffenen
Ausgabenpositionen, die Personalausgaben, die speziellen Ausgabenrubriken des
Investitionsprogramm 1997, die Landwirtschaftsausgaben, der Asyl- und
Flüchtlingsbereich, die Bildung und Grundlagenforschung sowie die FLAG-Ämter. Die
Kredite für die Entwicklungshilfe werden mit dem halben Sperrungssatz von 1,5% belegt
(Kredite der Osthilfe unterliegen dem normalen Sperrungssatz)). Auch die bessere
Beschäftigungslage wirkte sich positiv aus, so dass deutlich weniger Gelder für die
Arbeitslosenversicherung eingesetzt werden mussten. Höhere Ausgaben verursachen
die Bereiche Landwirtschaft, Umwelt und Raumordnung sowie Bildung und Forschung.
Gemäss EFD wird die Staatsquote auf 11,5% des BIP sinken (Voranschlag 1998:12,4%). Bei
den Einnahmen rechnete das EFD für 1999 mit einer Zunahme von einer Milliarde
Franken oder 2,6%. Gegenüber 1998 am stärksten ins Gewicht fallen bei den
Fiskaleinnahmen die budgetierten Veränderungen bei der direkten Bundessteuer (+950
Mio.), den Stempelabgaben (+675 Mio.) sowie der Mehrwertsteuer (+600 Mio.).
Umgekehrt wurden bei der Verrechnungssteuer ein Einnahmenrückgang von CHF 850
Mio. budgetiert, was mit dem Veranlagungs- und Abrechnungsverfahren
zusammenhängt, welches zu einnahmeschwächeren ungeraden Jahren führt. Der
Voranschlag 1999 basiert auf der Annahme eines realen Wirtschaftswachstums von zwei
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Prozent sowie einer Jahresteuerung von einem Prozent. 90

Nachdem sich das Budget für 1999 bereits nach den Anträgen des Bundesrates auf der
Linie des Haushaltsziels bewegte, kürzten die vorberatenden Finanzkommissionen des
National- und Ständerates das Defizit um weitere rund CHF 74 Mio. bzw. CHF 21 Mio.,
womit der von ihnen gebilligte Voranschlag für das kommende Jahr einen
Ausgabenüberschuss von CHF 3.93 Mrd. vorsah. Die Kürzungen wurden insbesondere
im Asylbereich vorgenommen. 91
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Um den Bundeshaushalt im Jahr 2003 zu entlasten, stimmte das Parlament einer
Wiederauflage der Kreditsperre zu. Um nach 1997 und 1999 zum dritten Mal auf dieses
Sparinstrument zurückgreifen zu können, musste der Ende Jahr auslaufende
Bundesbeschluss durch ein neues, dringliches Bundesgesetz abgelöst werden, das bis
Ende 2007 befristet ist. Das Kreditsperrungsgesetz erlaubt es dem Parlament, pauschal
für alle Bereiche des Voranschlages prozentual gewisse Kürzungen gegenüber den
beschlossenen Krediten vorzunehmen; für 2003 war eine Kreditsperre von 1%
vorgesehen. Im Falle einer schweren Rezession kann das Parlament die Sperre jedoch
aufheben, um die Nachfrage zu stimulieren und die Konjunktur zu stützen. In der
parlamentarischen Beratung wurde ein Nichteintretenseintrag von Nationalrat Mugny
(gp, GE) abgelehnt, ebenso der Antrag der SP, den Begriff "schwere Rezession" aus
psychologischen Gründen durch "konjunkturelle Lage" zu ersetzen. In der
Schlussabstimmung wurde die Vorlage mit 118:57 (Nationalrat) resp. 39:5 (Ständerat)
gegen die Stimmen der SP und der Grünen gutgeheissen. Die Annahme der
Dringlichkeitsklausel erreichte das qualifizierte Mehr. 92
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Der Nachtrag II zum Voranschlag 2017 beinhaltete neun Nachtragskredite in der Höhe
von insgesamt CHF 107 Mio. Mehr als die Hälfte davon (CHF 60 Mio.) beantragte das
Eidgenössische Personalamt zur Abfederung der Senkung des technischen Zinssatzes
bei der Pensionskasse des Bundes, der Publica. Der Bundesrat wollte die für die
Versicherten dadurch entstehenden Leistungseinbussen von 10 Prozent durch eine
einmalige Einlage von CHF 160 Mio. auf die Altersguthaben und durch eine Erhöhung
der Sparbeiträge auf maximal 5 Prozent reduzieren. Dies sollte mittels dreier Tranchen
in den Jahren 2017 (70 Mio.), 2018 (70 Mio.) und 2019 (26 Mio.) geschehen, wovon CHF 10
Mio. der ersten Tranche mit den Sammelkrediten des EPA kompensiert würden. Im
Gegenzug würden die Mitarbeitenden der Bundesverwaltung in Übereinstimmung mit
der Motion Dittli (fdp, UR) 2018 auf einen Teuerungsausgleich verzichten. 
Weitere CHF 32 Mio. beantragte der Bundesrat nachträglich für Zahlungen bezüglich
der Erweiterung der EU, wobei dieser Kredit grösstenteils Rückerstattungen an die
Partnerstaaten für deren Projektausgaben beinhaltete. Dieser Nachtrag war nötig
geworden, weil provisorische Auszahlungspläne oft nicht eingehalten werden konnten,
sei es aufgrund von Projektverzögerungen durch komplexe Beschaffungsverfahren und
Einsprüche, aufgrund der Frankenaufwertung oder weil für das Jahr 2016 geplante
Auszahlungen aufgrund von Verzögerungen erst im Jahr 2017 getätigt werden konnten.  
Die restlichen knapp CHF 15 Mio. verteilten sich auf sieben weitere Projekte. Der Kredit
zur Zahlung von Vergütungszinsen in der Höhe von CHF 6.2 Mio. war mit der
Autorisierung der FinDel bereits als Vorschuss ausbezahlt worden. Die
Vergütungszinsen werden aufgrund des NFB in einem eigenen Kredit verbucht, jedoch
war im Voranschlag 2017 aufgrund eines Bundesgerichtsentscheids zur Umsatzabgabe
und eines Rechtsfalls bei der Mehrwertsteuer zu wenig Geld budgetiert worden. Da
aber die Vergütungszinsen jeweils innert 30 Tagen fällig werden, war ein Vorschuss
nötig geworden. 

In der Wintersession 2017 behandelte zuerst der Ständerat das Geschäft gemeinsam mit
dem Voranschlag 2018. Umstritten waren lediglich die flankierenden Massnahmen zur
Senkung des technischen Zinssatzes bei der Publica. Eine Minderheit Hegglin (cvp, ZG),
unterstützt von Werner Hösli (svp, GL), beantragte, diesen Nachtragskredit abzulehnen.
Beide Ständeräte betonten, dass es für sie – und offensichtlich auch für die
Bundesverwaltung, die ihnen keine entsprechenden Unterlagen in nützlicher Frist
liefern konnte – schwierig sei, „den Beschluss und seine Folgen im Vergleich zu
Leistungen anderer Körperschaften ein[zu]schätzen“. Bisher seien aber die
Vorsorgewerke des Bundes grosszügig gewesen, vermutlich auch deutlich grosszügiger
als diejenigen der Steuerzahler. Zudem würden diese Einlagen nicht zur Stabilisierung
der Kasse beitragen, so dass bei einer paritätischen Ausfinanzierung einer allfälligen
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zukünftigen Unterdeckung der Bund wiederum werde zahlen müssen. Aus einem
anderen Gesichtspunkt kritisierte Christian Levrat (sp, FR) den Vorschlag: Dadurch dass
die Rekapitalisierung auf Kosten des Teuerungsausgleichs – der 2018 etwa CHF 33 Mio.
ausmache – zustande komme, sei der hier bezahlte Betrag in fünf Jahren bereits wieder
hereingeholt. Somit würde die Senkung des technischen Zinssatzes in den kommenden
Jahren ausschliesslich von den Arbeitnehmenden bezahlt. Dies sei ein schlechter Deal
für die Bundesangestellten. Zudem lägen die Leistungen der Publica höchstens im
Mittelfeld, vor allem verglichen mit Pensionskassenleistungen von Grossunternehmen.
Finanzminister Maurer betonte, dass dieses Paket eine Kompromisslösung mit den
Personalverbänden darstelle und der Bund bei Lohnerhöhungen im Vergleich zur
Privatwirtschaft eher hinterherhinke. Auch der Bund sei aber darauf angewiesen, die
besten Mitarbeitenden anheuern zu können. Zudem hätten die Bundesangestellten seit
dem Jahr 2000 deutlich mehr an den Primatwechsel bezahlt als der Bund. Wie bereits
die FK-SR entschied sich auch der Ständerat, dem Bundesrat in diesem Anliegen zu
folgen. Mit 24 zu 19 Stimmen (2 Enthaltungen) nahm er den Nachtragskredit an. 93

Der Bericht des Bundesrates zum Voranschlag 2018 stellte Einnahmen von CHF 71.3
Mia. Ausgaben von 71.2 Mia. gegenüber und erfüllte somit durch ein positives
Finanzsaldo von CHF 103 Mio. die Vorgaben der Schuldenbremse. Die im Vergleich zu
den letzten Jahren deutlich höheren Einnahmen und Ausgaben sind auf zwei
haushaltsneutrale Sonderfaktoren zurückzuführen: die Integration des
Netzzuschlagsfonds von CHF 1.1 Mia. in den Bundeshaushalt sowie die Umwandlung des
Darlehens der Sifem AG über CHF 374 Mio. in Aktienkapital. Im Gegenzug sind auch die
im letztjährigen Stabilisierungsprogramm beschlossenen Sparmassnahmen von rund
einer Milliarde Franken enthalten. Zudem hatte der Bundesrat verglichen mit dem
Voranschlag 2017 Kürzungen bei den ungebundenen Bereichen der
Entwicklungszusammenarbeit, der Landwirtschaft und der Bildung vorgenommen. 
Unklar war, wie die durch die Ablehnung der Reform der Altersvorsorge 2020 frei
gewordenen Mittel von CHF 442 Mio. verwendet werden sollen. Der Bundesrat schlug in
einer Nachmeldung vor, den gesetzlich zulässigen Höchstbetrag von CHF 295 Mio. in
den Bahninfrastrukturfonds (BIF) einzubezahlen und den Rest für den Schuldenabbau
zu verwenden. Dadurch gewänne man gemäss Finanzminister Maurer mehr Flexibilität
für die Zukunft, ohne dass man jetzt aufgrund der Schuldenbremse andernorts stärker
sparen müsse. Die FK-NR beantragte hingegen in einer Kommissionsinitiative (Pa.Iv.
17.496), diese Mittel 2018 einmalig dem AHV-Fonds zukommen zu lassen. Da dies
zwingend einer Gesetzesänderung bedürfte, die Summe mit lediglich einem Prozent der
Jahresausgabe der AHV deren Probleme nicht lösen könne und sich das Parlament erst
kürzlich mit der Problematik von gebundenen Ausgaben beschäftigt hatte, lehnte die
FK-SR diesen Vorschlag jedoch ab. 

In der Ständeratsdebatte erklärte Kommissionspräsidentin Anita Fetz (sp, BS), dass sich
die FK-SR bei ihren Änderungsanträgen gegenüber dem Bundesratsvorschlag auf einige
Schwerpunkte beschränkt habe. Vor allem im Bereich Bildung, Forschung und
Innovation wolle sie weniger sparen als der Bundesrat, wodurch der Aufwand insgesamt
um CHF 70 Mio. und die Einnahmen um CHF 150'000 steigen würden. In der Folge
meldeten sich verschiedene Redner zu Wort, um auf in ihren Augen in der
Budgetdebatte benachteiligte respektive übervorteilte Bereiche – allen voran die
Landwirtschaft und die Armee respektive die Bildung und die Beziehungen zur EU –
hinzuweisen. Finanzminister Maurer verdeutlichte, dass der Voranschlag 2018 kein
neues Sparprogramm sei. Vielmehr habe der Bundesrat Umschichtungen
vorgenommen, die durch Ausgaben in anderen Bereichen (CHF 0.8 Mia. für den NAF,
CHF 0.2 Mia. mehr für Asylausgaben, CHF 0.5 Mia. für die AHV) in Kombination mit der
Schuldenbremse nötig geworden seien. In den übrigen Bereichen habe man lediglich
den vom Parlament durch Annahme der Motion Dittli erteilten Auftrag erfüllt und den
Teuerungsausgleich der erwarteten geringeren Teuerung angepasst. In der Folge
unterstützte der Ständerat den Bundesrat in den meisten Punkten. Er stimmte der
Einlage von zwei Dritteln der durch die Ablehnung der Altersvorsorge 2020
freigewordenen 442 Mio. in den BIF zu und akzeptierte auch den bundesrätlichen
Vorschlag, die Senkung des technischen Zinssatzes bei der Publica, der Pensionskasse
des Bundes, abzufedern. So soll eine einmalige Einlage von CHF 160 Mio. gewährt
werden, wovon CHF 60 Mio. im Voranschlag 2018 integriert sind, dafür erhalten die
Mitarbeitenden keinen Teuerungsausgleich auf ihre Löhne. Diese Budgetposition hatte
auch bezüglich des gleichzeitig beratenen Nachtrags II zum Voranschlag 2017 zu grossen
Diskussionen zwischen der rechten und linken Ratshälfte geführt. 

Abweichungen vom bundesrätlichen Vorschlag schuf der Ständerat vor allem im Bereich

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.11.2017
ANJA HEIDELBERGER

01.01.98 - 01.01.18 31ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Bildung und Forschung, wo er die Sparanstrengungen des Bundesrates reduzierte.
Teilweise gegen seine ideologischen Präferenzen stimmte der Ständerat der vom
Bundesrat vorgeschlagenen Reduktion der Direktzahlungen in der Landwirtschaft zu
und reduzierte zusätzlich den Betrag für landwirtschaftliche Strukturverbesserungen.
Zu diesen zwei Massnahmen hatte Anita Fetz als Präsidentin der FK-SR aufgerufen,
nachdem der Nationalrat in der Einigungskonferenz 2017 dem Ständerat in keinem
Punkt entgegengekommen war: Da bei einer Ablehnung des Vorschlags der
Einigungskonferenz zum Budget jeweils der tiefere der von National- und Ständerat
verabschiedeten Beträge übernommen wird, hatte sich der Nationalrat 2017 in allen
umstrittenen Punkten durchgesetzt. Hatte der Ständerat vor einem Jahr noch auf
solche „Spielereien“ verzichtet, habe er jetzt gemäss Fetz „aus den letztjährigen
Fehlern“ gelernt und sich diese Verhandlungsmasse gegenüber dem Nationalrat
bewahrt. 94

Nachdem der Ständerat seine Debatte des Voranschlags 2018 nach vier Stunden
beendet hatte, machte sich tags darauf der Nationalrat zu einer schliesslich fast
zwölfstündigen Debatte inklusive Nachtsitzung auf, in deren Rahmen er über 80
Minderheitsanträge behandelte. Dies hatte bereits im Vorfeld zu Kommentaren geführt.
Finanzminister Maurer hatte den Parlamentarierinnen und Parlamentariern in Bezug auf
die Budgetdebatte geraten, ihren Schlafsack einzupacken, Ständerat Comte (fdp, NE)
verstand den „Basar“ und die „Quasi-Hysterie“ im Nationalrat als Anzeichen für dessen
fehlenden Willen zur Kompromisssuche. 
Die grosse Kammer hatte zuerst einen Rückweisungsantrag Meyer (sp, ZH) zu
behandeln, gemäss dem der Bundesrat beauftragt werden sollte, den K-Faktor, den
Konjunkturfaktor, den wirtschaftlichen Prognosen anzupassen und nach oben zu
korrigieren, bei den Teuerungskürzungen die bereits im Rahmen des
Stabilisierungsprogramms erfolgte Teuerungskorrektur von 0.7 Prozent in Betracht zu
ziehen sowie auf die Kürzungen im Eigenbereich und bei den gezielten Massnahmen zu
verzichten. Der K-Faktor erlaube es dem Bund, antizyklisch zu handeln, somit sollen in
konjunkturell schlechteren Situationen die Einnahmen auch einmal die Ausgaben
übersteigen dürfen. Unter Berücksichtigung des höheren K-Faktors für das Jahr 2018
sei es somit möglich, auf Kürzungen zu verzichten. Mit 134 zu 52 Stimmen (bei einer
Enthaltung) sprach sich der Nationalrat jedoch gegen den Widerstand der SP- und der
Grünen-Fraktion deutlich gegen eine Rückweisung des Budgets aus. 
Die Detailberatung war anschliessend aufgrund der zahlreichen Minderheitsanträge in
sechs thematische Blöcke gegliedert. Im Allgemeinen lehnte der Nationalrat die
Minderheitsanträge auf (zusätzliche) Kürzungen von der rechten sowie auf eine
Reduktion der beantragten Kürzungen von der linken Ratsseite beinahe durchgehend
ab und folgte mehrheitlich dem Ständerat. Im ersten Block zu den
Querschnittsmassnahmen wurden nur wenige Differenzen zum Ständerat geschaffen.
Eine davon betraf die Einlage in die Publica respektive die Lohnmassnahmen beim
Bundespersonal, wie sie auch für den Nachtrag II zum Voranschlag 2017 relevant sind.
Diesbezüglich wollte Alois Gmür (cvp, SZ) mittels eines Ordnungsantrags, gemäss dem
zuerst über die Einlage in die Publica und anschliessend über die Lohnmassnahmen
abgestimmt werden sollte, sicherstellen, dass nur einer der beiden Vorschläge
angenommen würde, aber nicht beide. Das Bundespersonal solle entsprechend nicht
leer ausgehen, jedoch auch nicht übervorteilt werden. Nach Annahme des
Ordnungsantrags entschied sich eine aus Mitgliedern der SVP-, FDP- und GLP-
Fraktionen bestehende Mehrheit für den anfänglichen Vorschlag des Bundesrates, der
Lohnmassnahmen in der Höhe von knapp CHF 33 Mio., dafür keine zusätzliche Einlage
in die Publica vorsah, und schuf damit eine gewichtige Differenz zum Ständerat. Eine
weitere Differenz kam durch die Zustimmung einer nationalrätlichen Mehrheit aus
Mitgliedern der SVP-, FDP- und BDP-Fraktionen zur Änderung des Sollwerts bei der
Personalbedarfsplanung zustande: Neu darf diese nicht mehr um maximal 2 Prozent,
sondern nur noch um 1 Prozent von den budgetierten Beträgen abweichen. 
Im zweiten Block wurden die Ausgaben im Rahmen von Beziehungen zum Ausland
behandelt, wo vor allem die Umwandlung der Darlehen an die Sifem, wie sie bereits im
Rahmen des Stabilisierungsprogramms angedacht worden war, sowie die
Kürzungsanträge beim Seco und der Entwicklungshilfe für Gesprächsstoff sorgten.
Differenzen zum Ständerat wurden allerdings keine geschaffen, unter anderem lehnte
der Nationalrat einen Vorschlag seiner FK-NR zur Reduktion des Transferaufwands des
EDA um CHF 100 Mio. ab. Auch bezüglich der Umwandlung des Darlehens der Sifem in
Aktienkapital stimmte der Nationalrat nicht der knappen Mehrheit der FK-NR zu,
welche die Ablehnung der Umwandlung beantragt hatte, sondern einem
Minderheitsantrag Vitali (fdp, LU), der dem Ständerat folgen und das Aktienkapital der
Sifem zusätzlich um CHF 150 Mio. erhöhen wollte. Zuvor waren jedoch erneut Stimmen
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laut geworden, welche die Umwandlung der Sifem kritisierten – von linker Seite
aufgrund der Angst, dass dadurch weniger Geld für die klassische Entwicklungshilfe
vorhanden sein könnte, und von rechter Seite, weil der Bund durch eine Umwandlung in
Aktienkapital die Hauptlast des Risikos trage. 
Der dritte Block beinhaltete die soziale Wohlfahrt und damit die im Vorfeld am
stärksten diskutierte Frage, was mit den durch die Ablehnung der Altersvorsorge 2020
freigewordenen CHF 442 Mio. geschehen soll. Eine so genannte unheilige Allianz
zwischen der SVP- und der SP-Fraktion, unterstützt von der Grünen-, der GLP- sowie
von Teilen der CVP-Fraktion, entschied sich dafür, den zwei Minderheitsanträgen
Nordmann (sp, VD) und Aeschi (svp, ZG) zu folgen (130 zu 63 Stimmen, 1 Enthaltung) und
diese Gelder der AHV zukommen zu lassen. Dies würde jedoch eine gesetzliche
Grundlage erfordern, die im Laufe des Jahres 2018 mittels einer parlamentarischen
Initiative geschaffen werden sollte. 
Deutlich mehr – wenn auch finanziell weniger gewichtige – Differenzen zum Erstrat
wurden im vierten, fünften und sechsten Block geschaffen. Bezüglich der
Landwirtschaft stellte sich der Nationalrat wenig überraschend gegen die Kürzungen
des Ständerats bei den Direktzahlungen, bei den landwirtschaftlichen
Strukturverbesserungen sowie bei weiteren kleineren Beträgen in der Landwirtschaft.
Im Bereich Bildung und Forschung folgte die grosse Kammer nicht allen Korrekturen des
Ständerats, der die Sparanstrengungen des Bundesrates vielerorts reduziert hatte,
zeigte sich aber in diesem Bereich mehrheitlich doch grosszügiger als der Bundesrat.
Dafür beschloss er, verschiedene Einrichtungen (Schweizerisches Institut für
Kunstwissenschaft, Schweizerisches Sozialarchiv, Stiftung schweizerischer
Theatersammlung, Vitrocentre de Romont und Swisspeace) von der Liste der
Forschungseinrichtungen mit nationaler Bedeutung zu streichen, ihre Finanzierung in
den Finanzplanjahren laufend zu reduzieren und schliesslich auslaufen zu lassen.
Zudem entschied sich der Nationalrat, entgegen den Beschlüssen des Ständerats, bei
den Globalbudgets der Steuerverwaltung und der Finanzkontrolle mehr und stattdessen
bei der Zollverwaltung weniger zu sparen. Abgelehnt wurde hingegen ein Antrag der
Mehrheit der FK-NR zur Aufhebung des Büros für Konsumentenfragen. 
Insgesamt schuf der Nationalrat somit 30 Differenzen zum Ständerat und entschied
sich, CHF 225 Mio. mehr auszugeben als der Bundesrat und CHF 585 Mio. mehr als die
FK-NR vorgeschlagen hatte. Mit 124 zu 66 Stimmen aus der SVP-Fraktion (bei drei
Enthaltungen) verabschiedete er seinen Voranschlag, der ein Defizit von CHF 122 Mio.,
aber einen strukturellen Überschuss von CHF 21 Mio. beinhaltete. 95

Finanzausgleich

Die Arbeiten am föderalistischen Grossprojekt „Neuer Finanzausgleich“ (NFA)
verzögerten sich gegenüber den ursprünglichen Planungsvorstellungen. Vorgesehen
war, den Entwurf zum NFA im Frühjahr 1998 in eine breit angelegte Vernehmlassung zu
schicken. Ziel des Vorhabens ist es, mit einer Entflechtung der Aufgaben und
Finanzströme zwischen Bund und Kantonen den Föderalismus neu zu beleben, das
Gefälle unter den Kantonen abzubauen, die Effizienz im Bundesstaat zu verbessern
sowie nach Möglichkeit einige Milliarden Franken einzusparen. Der als Grossprojekt der
laufenden Legislatur angekündigte Finanzausgleich drohte im Frühjahr abzustürzen,
nachdem der Versuch bei der Ausarbeitung der Detailvorlagen fehlschlug, die
Finanzströme zugunsten der schwächeren Kantone umzuleiten. Im Herbst nahmen
Finanzbeamte des Bundes und der Kantone einen erneuten Anlauf und einigten sich auf
einen neuen Verteilschlüssel, mit dem die finanziellen Ungleichgewichte zwischen den
Kantonen besser ausgeglichen werden sollten. Die definitiven Ergebnisse und Anträge
sollen im Mai 1999 in die Vernehmlassung gehen. 96
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